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Die Arbeit ist der Erinnerung an Hans  Conon von der  
Gabelentz gewidmet, der vor hundert Jahren in der Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes zum ersten Maie eine Phagspa- 
Inschrift, mongolischen Text in Quadratschrift, mitsamt der chi- 
nesischen Fassung, herausgab und übersetzte'. Ursprünglich nur 
gedacht als Veröffentlichung einiger noch unbekannter Inschriften 
derselben Art, wuchs sich die Arbeit in ihrem Fortschreiten immer 
mehr aus: Es ergab sich zur Lesung und Erklärung des mongo- 
lischen Textes die Notwendigkeit, den ganzen großen Stoff der 
zuständigen chinesischen Quellen durchzusehen und zu verwenden. 
Damit verschob sich das Schwergewicht der Arbeit auf ein weiteres 
Thema. 

I) Nach Gabelentz hat M. A. Wylie im Journ. As. 1862 'sur Une 
inscription mongole en caracteres Pa-sse-pa' dieselbe Inschrift noch einmal 
behandelt, die Vorarbeit aber sicher nicht verbessert. S. die Datierungs- 
zeile am Schluß. 
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I. Teil  

A. Steuerpflicht im alten China, Steuerpflicht in der 
Mongolenzeit 

Die Leistungspflichten Z @ des Volkes schon im älteren China 
bestanden in der von der Familie erhobenen Bodensteuer vom Acker- 
ertrag lgt sowie der persönlichen Dienstpflicht der Männer @ @, 
Heranziehung zu öffentlichen Arbeiten wie Straßen- und Deichbau 
U. derg1.l. Nachlaß oder Befreiung gab es regionsmäßig und zeit- 
begrenzt in Notjahren oder ständemäßig, etwa für die Soldaten- 
familien. 

Dem Buddhismus gelang es unter der Tang-Dynastie im 8. Jahr- 
hundert, als er die Gunst von ~errschem und Ministern genoß, 
sich außer reichen Zuwendungen auch steuerliche Vorrechte zu ver- 
schaffen. Seit dem Kaiser Hüan- tsung %, auch Ming-Huang 
HA 8 genannt (713-75h), kannte man den Freibrief (Ubertritts- 
brief) der Mönche bei ihrem Eintritt in den geistlichen Stand, 
der allerdings einen erheblichen Preis kostete: zur Sung-Zeit waren 
es 130, später gar bis 300 Ligaturen. Damit war der Klosterinsasse 
von allen Steuern und Dienstleistungen frei geworden. Solche 
Steuerfreiheit war gedacht als Anerkennung für den sittlichen Ein- 
fluß der Religion auf das Volk und unter der Voraussetzung, daß 
sich die Mönche vom Erwerbsleben fernhielten, nicht nur keinen 
Einzelbesitz zuließen, sondern auch den Besitz des Klosters nur 
zur Bestreitung von dessen Bedürfnissen verwandten. Aber der 
menschlichen Natur liegt es, soziale Vergünstigungen zu miß- 
brauchen. Auch die Mönche machten von dieser Regel keine Aus- 
nahme. Es gab kleine Klöster mit wenigen Insassen, die da be- 
scheiden bei Pflanzenkost lebten. Aber da waren auch große Kloster- 
gemeinden in prächtigen GebBuden, mit vielen und angesehenen 
Gönnern. Da die Instandhaltung dieser Bauten meist durch reiche 
Stiftungen, die Versorgung der Mönche aber durch Almosensamm- 

I )  Etwa zwanzig Tage im Jahr. 
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lung, beides also von außerhalb, vom Volke her, bestritten wurde, 
so häufte sich allmählich ein die Bedürfnisse übersteigendes Ver- 
mögen an, das die Klöster nun weiter auf dem Geldmarkt für sich 
arbeiten ließen oder in Grundbesitz anlegten. Aus diesem Grund- 
besitz zogen sie wieder Pacht, denn sie bebauten den Acker nicht 
selber. Ihre Gewinne aber deckten die Klöster mit der Gerechtsame, 
so daß dem Staate hohe Steuereinkünfte verlorengingen und damit 
der Druck auf den Schultern der übrigen Bevölkerung wuchs. 
Aus diesem wirtschaftlichen Mißverhältnis, nicht nur aus der welt- 
anschaulichen Ablehnung seitens des Konfuzianertums, erklärt sich 
die Reaktion in der Behandlung der Klöster zu den Zeiten ihres 
geminderten Einflusses, wie etwa die radikale Säkularisierung unter 
Kaiser Wu- t sung  i. J. 845, die viereinhalbtausend Buddhisten- 
klöster erfaßte und mehrere Millionen k ing  an Ackerland. Dem 
Taoismus, der sich auch das Klosterwesen gewählt und ähnliche 
Vorrechte verschafft hatte, ging es in solchen Zeiten nicht besser1. 

Zur Sung-Zeit blieben die Kloster unter strenger Aufsicht des 
Staates, der die Ausgabe der ubertrittsscheine rationiertea. Nur 
im elften Jahrhundert unter Kaiser Chen- t sung  genossen sie noch 
einmal die Gunst der Regierungs. 

Die Mongolenherrschaft schuf eine besondere Lage. Ci  n g g i s 
H a n  und seine ersten Nachfolger hielten sich von der Steppe her 
im Grunde zum Schamanismus. Man lese in der 'Geheimen Ge- 
schichte', wie der Begründer des Reiches nach seiner Rettung aus 
den Händen der Merki t  der Sonne Kniefall und Streuopfer bietet4, 
und wie Ogota i  bei seiner Krankheit die Zauberer zu Rate zieht6. 
Aber die Kaiser zeigten, wie uns auch die Berichte der Franziskaner- 
mönche bezeugen6, gleichzeitig eine große Befangenheit gegenüber 
den fremden Religionen und dabei eine bemerkenswerte Weitherzig- 
keit gegen die einzelnen Systeme. In China, wo sie sich bei ihrem 

I )  BalAzs, Forts. S. zo. 
2)  De Groot S. 77. 
3) De Croot C. 78. 
4) NT ~oaf.  
5) NT 272. 
6) Wilh. V. Rubruk, Ausg. Risch, Kap. XXXVI C. 204ff.; Joh. de 

Plano Carpini, Ausg. Risch, Kap. IX 8 15, XI1 C. 256. 
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Steuersystem im allgemeinen an das Muster der Tang-Dynastie 
hielten, übernahmen sie den ubertrittsschein und die Steuerfreiheit 
der Klöster. Und zwar galt diese wohl für das ganze große Mon- 
golenreich, so für Persienl. Wie B re t schneide r bemerkta, war nach 
Angaben russischer Annalen V. J. 1257 bei einer Steuererhebung 
in Suzda l ,  Riazan und Murom allein die Geistlichkeit ausge- 
nommen. Im Ostreiche wurde diese Steuerfreiheit von den Bud- 
dhisten und Taoisten auf die nestorianischen und mohammedanischen 
Priester ausgedehnt, mit der Auflage, daß sie alle für das Leben des 
Kaisers zu beten hattens. Sogar die konfuzianischen Gelehrten 
wurden in die Vergünstigung einbezogen. 

Unter der Ming-Dynastie gab es nach der Darstellung der offi- 
ziellen Geschichte grundsätzlich keine Steuervergünstigungen für 
die Klöster mehr. Jedoch müssen tatsächlich solche in Einzelfällen 
vergeben worden sein. Ein in der Sammlung H u a - I  i-y ü @ 
E chinesisch und mongolisch abgedruckter, nicht datierter, 

aber nach dem Inhalt in den Beginn der Dynastie anzusetzender 
Erlaß6 erncnnt einen Mönch I l in j in  (Rinchen) Zangbu in An- 
erkennung seiner ethischen und charitativen Bemühungen um die 
Bevölkerung zum Abt des Klosters Wan-shou szF: T&; -B 3 in 
T 'a i -n ing  & (innere Mongolei) unter Verleihung der Steuer- 
privilegien, noch mit der ständigen Formel der mongolischen Ver- 
fügungen: alibe alban bubcirin ulu abun bu f iuf~ulafu~az' .  fa'ou 
ber barzju a'ai jarlih okba 6 @ 8 J@ @ $4 & 4 -$ @ 
@ $ $ ~ # S # I # , ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ .  'Man soll ihn nicht 
mit Forderungen von Diensten und Abgaben irgendwelcher Art 
belästigen. Dafür geben Wir ihm eine Verfügung, die er bei sich 
behalten soll.' 

Ebenso lagen die Dinge in der Ts'ing-Dynastie: De GrootO 
erwähnt einen Erlaß aus dem Jahre 1801, demzufolge die im Besitz 
der Krone stehenden Klöster und Tempel keine Bodenpacht an 

I )  Spuler, C. 307, 308. 
2) Bd. I1 C. 80 U. 840. 
3) Alle im folgenden angeführten Privilegien nennen diese Bedingung. 
4) Mongolisch-chinesisches Glossar und Samnilung zweisprachiger 

Dokumente aus der frühen Ming-Zeit mit e. Vorrede V. 1389. 
5) Das zweite Dokument der Sammlung. 
6) S. 108. 
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den Fiskus zu zahlen hatten, während alle übrigen (Klöster) diese 
Pacht nach der alten Regel erlegen mußten. 

I 

Der steuerlichen Stellung der chinesischen Klöster zur Mongolen- ,. I 

zeit gilt die vorliegende Untersuchung. $ 

Der Quellenstoff dazu findet sich in den Grundver fügungen ,  
welche die wirtschaftliche Richtung des Staates zeigen und in der 

I 

offiziellen Geschichte der Yüan-Dynastie Y üan-shi  X 2, heraus- 
I 

gegeben i. J. 1369/70, erscheinen, im annalistischen, in der Haupt- 
sache aber im kulturgeschichtlichen Teil, dem Abschnitt Wirt- 
Schaft1. Die Darstellung dieses Abschnittes ist nach P. Pelliot 's  
Meinung2 wahrscheinlich dem großen Werk zur Venvaltungs- 

'r " 
geschichte des Mongolenreiches King-shi  t a -  t ien k 9 
V. J. 1331 entnommen oder aus ihm herausgearbeitet. Eine Er- 
gänzung mit manchen Einzelheiten bietet die systematische Be- 
handlung des Staatsbuchs S ü h  Wen-hien t 'ung-kcao  @ % B 
% 2$ V. J. 1586~. Aus beiden Werken gibt die große Enzyklopädie 
Ku-k in  T 'u-shu ts ih-cheeng &-.Ci.  JE V. J. 1726 einen I 

Auszug4. Als weitere Quellen haben wir zwei große Akt  ensamm- 
1 ung  en  aus dem Mongolenreich anzusehen, Y ü a n  t i en  - C h a n g  

$& $i und T'ung-chi  t ' iao-koh 3 $1 &. Das erste, mit 
vollem Titel Ta -Yüan  sheng-cheng kuoh-ch'ao t ien-chang I 

2 & @I & s6, Staatskodex der Heiligen Regierung des 
großen Yüan-Reiches, aus 60 Büchern (küan) bestehend, enthält 
mit Nachtrag gegen 2200 Aktenstücke aus der Zeit 1277-1323 
in den Abteilungen: Kaiserliche Erlasse, Verwaltung des Reiches 
und die sechs Ministerien. Handschriftlich überliefert ist die Samm- 
lung mit einem Vorwort von Wu Ch'eng - ki $$ & (vom Jahre 
1320-1380 lebend) i. J. 1908 von Shen  Kia-pen  fi ;iC $ im 
Druck herausgegeben worden. Eine reiche Verbesserungsliste dazu 
hat Ch'en Y üan @ i. J. 1931 geliefert. Ein Manuskript des 

1) YS XCIII, XCIV. , 
2) Siehe P. Pelliot's Vorrede zu R. 

I 

3) Buch I. 'i 
4) & %& 127, 128. 
5) Siehe P. Pelliots Vorrede zu R. 
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Werkes soll in Cambridge liegen, in der Slg Wadel. Mit seinem 
Stoff hatte sich bisher als einziger P. Ratchnevs ky befaßta. - Ganz 
neuerdings ist das Werk von Spuler dazu gekommen, das, von Persien 
ausgehend, den Blick auf die Verwaltung des Gesamtreiches rich- 
tet3. - Wir finden die Akten zu unserem Gegenstand in der Abteilung 
Finanzministerium, Abschnitt $0-ch'eng, isu-shui '& e, 
Geld- und Getreidesteuern, Unterabteilung im letzteren, seng-tao 
shui 8 jFa Steuern der Buddhistenrnönche und Taoisten, dazu 
Abschnitt ch'ai-fah und fu-i Abgaben und Dienst- 
leistungend. Weitere Akten finden wir in der Abteilung Riten- 
ministerium, Abschnitt hüeh-hiao & $& Schulwesen, Unterabteilung 
shi-tao @ Buddhisten und Taoistenn. - Die zweite Aktensamm- 
lung, mit vollem Namen Ta -Yüan  teung-chi  t ' iao-koh ;f\; 

$1 #$ 'Regeln in systematischer Anordnung aus dem Staats- 
buch des großen Yüan-Reiches', ist uns nur in 22  von 30 Büchern 
überkommen und bietet 642 Aktenstücke aus den Jahren 1270-1332. 
Sieist,miteinerVorredevonPo-chu lu-chung $2 @a$ V. 1332, 
in Photokopie der Handschrift eines gewissen M oh-  koh 3 jYb aus 
dem Anfang der Ming-Zeit, i. J. 1908 herausgegeben und bisher 
noch nicht bearbeitet worden. Diese beiden Sammlungen von 
Originalakten sind, jedenfalls wegen des in der Mongolenkanzlei 
üblichen, in chinesischer Volkssprache gehaltenen und mit vielen 
Mongolismen durchsetzten Stiles bei der Herstellung der offiziellen 
Geschichte des Yüan-Reiches nicht verwandt worden, daher für 
die Forschung doppelt wichtig. 

Schließlich kennen wir eine Anzahl von Einzelpnvilegien, die in 
Form von Inschriften erhalten sind. E. Chavannes  hat eine 

I )  Siehe P. Pelliot's Vorrede zu R. 
2) Siehe Introduction Les religieux S. LXVIII-LXXXVI ; S. 193 ff.. 

208 ff. Das Werk stellt eine höchst wertvolle Arbeit dar, die eine ein- 
gehende Würdigung verdiente. - Leider fehlt ein Index der vielen un- 
gebräuchlichen Termini. 

3) Siehe die Abschnitte 'Das Verhältnis der Mongolen zu den Religionen' 
S. 198-249 und 'Das Steuerwesen' S. 306-335. - Leider hat der Ver- 
fasser in der von ihm herangezogenen ungemein reichen Literatur die 
wichtige Vorarbeit von Ratchnevsky nicht berücksichtigt. 

4) YT XXII, XXIV-XXVI. 
5) YT XXXIII. 
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größere Auswahl, worunter 25 einschlägige Stücke, heraus- 
gegeben1. 

Uber den historischen Wert dieser verschiedenen Dokumente Iäßt 
sich soviel sagen: Die Schriftstücke, die in die amtliche Geschichts- 
schreibung des Y ü an-s  h i  aufgenommen sind, sollen die Grund- 
linien der Politik der Dynastie darstellen. Es fragt sich aber, ob 
das in diesem Falle zutrifft: Die mongolischen Kaiser und maß- 
gebenden Minister und Beamten ermangelten völlig der Kenntnis 
der chinesischen Schriftsprache. Nur in mongolischer oder in chi- 
nesischer Volkssprache abgefaßte und diktierte oder vorgelesene 
Dokumente konnten ihre Verfügungen ausdrücken oder als Berichte 
zu ihrer Kenntnis kommen. Die wichtigen Staatsakten, soweit sie 
chinesisch gehalten waren, waren alle in Volkssprache abgefaßt. 
Somit sind die im Yüan-sh i  enthaltenen Edikte, die in demselben 
Wen-li  geschrieben sind wie das ganze Werk, sämtlich nicht als 
Originale zu bewerten, sondern als spätere Redaktionen, die unter 
Umständen auch eine inhaltliche Änderung erfahren haben könnten. 
Nur in einem Falle am Schluß des Buches XXIX im Anhang der 
Berichtigungen (kc ao  -cheng 8) ist ein solches Edikt (Erlaß 
zur Thronbesteigung des Kaisers Y esun Temur  [1324]) noch ein- 
mal im Original, in Volkssprache, geboten worden. Der chinesische 
moderne Historiker Yao-Shi-ao hat über dies Thema einen 
interessanten Aufsatz geschriebena. Damit stehen also die in Volks- 
sprache, d. h. im Originalwortlaut wiedergegebenen Sondererlasse 
der Aktensammlungen an Quellenwert höher da. Was die Einzel- 
pririlegien betrifft, die ebenfalls in Volkssprache geschrieben sind, 
so können sie keinen großen politischen Wert besessen haben: Wir 
sehen, daß selbst ein so wichtiges Dokument wie das an den be- 
rühmten Taoisten Chcang  Chcun  G $j! gegebene, nicht in die 
offizielle Geschichte aufgenommen ist, weder in den politischen 
Teil (pen-ki) noch in die Biographie. 

I)  Eine der wichtigsten und inhaltreichsten Arbeiten des großen fran- 
zösischen Sinologen, die aber in der obersetzung aus der eigenartigen 
Sprache manche Mißverständnisse zeigt und daher einen Nachtrag und 
Index erhalten sollte. 

2) Ein kurzer Beitrag zur Quellenkritik der Reichsannalen der Kin- und 
Yüan-Dynastie, Asia Major IX S.  580-590. 

Das Steuerwesen des Mongolenreiches hat sich so entwickelt, 
daß früher in der Steppe die Stammesfürsten für ihre persönlichen 
Aufwendungen, ihre Verwaltung und die Vorbereitung der Kriegs- 
züge sich wohl in der Hauptsache durch Raub und Requisition bei 
den Nachbarn bezahlt machten, im Bedarfsfalle auch eine Umlage 
(&bcir) innerhalb des Stammes erhoben. Durch dieses Mittel 
bringt z. B. Cinggis  H a n  die Verpflegung für Onghan ,  den Für- 
sten der Kerei  t ,  auf, der mit seiner Gefolgschaft auf der Flucht 
bei ihm Schutz sucht: Ongban a hubcir i hubc+ ORLU gureyen doiora 
oro'ulju iejz'ebe = Er veranstaltete für Onghan  eine Steuerumlage, 
nahm ihn in sein Gehege auf und verpflegte ihn (den Winter hin- 
durch)'. Eine regelmäßige Steuer hat Cinggis  H a n  erst später 
von den unterworfenen Völkern erhoben. Von dem Kaiser Ogot  ai  
(1229-1241) lesen wir, daß er, als er seinen Staat einrichtete und 
mit einem Beamtentum versah, auch eine jährliche Abgabe aus- 
schrieb, in der Lieferung von Hammeln für den Kaiserlichen Haus- 
hait bestehend: Sulen e ede ulus un aca surrrg un nirhan Silegu bonin 
hon hon iur okiugai. ja'un honid aca nirhan bonin harhaju mun 
ja'ura uge'un duia'un a orhiugai = 'Für die Suppe (des Kaisers) 
soll man jährlich aus diesen Völkern von (je)der Herde ein zwei- 
jähriges Schaf liefern. Aus je hundert Schafen soll man ein Schaf 
herausnehmen und den Bedürftigen und Armen unter seinen Leuten 
gebenl 'viese nicht datierte Verfügung wäre etwa in den Ausgang 
der dreißiger Jahre des 13. Jahrhunderts anzusetzen. Daß sich die 
Art der Naturalabgaben in der Steppe gehalten hat, bezeugen spätere 
Erwähnungen in den chinesischen Akten, z. B. aus den Jahren 
1262 und 1322. 

Die schon unter Cinggis  H a n  geltende Kopf-  und Boden-  
Steuer wurde i. J. 1229 von Ogota i  für die Chinesen im neu erober- 
ten Gebiet vonH o - p ei und für die Bevölkerung im Tarimland ( S i - y ~ )  
eingeführt unter der Regie von Ye-lü Ch'u-ts'ai und Mahmut  
I lwarezm. Eine Umsatz(Handels)s teuer ,  ebenfalls schon 
unter Cinggis  H a n  geltend, erscheint in einer Verfügung V. J. 
1234~ und wird später unter Kaiser Hubi lü i  i. J. 1263 auf Antrag 

I )  N T  I 5 I hubcir i hubciju. 
2) N T  279. 
3) Siehe YS. XCIV. Die Steuerordnung stammte von Ye-lü Ch'u-ts'ai. 
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der Finanzminister Ahmet und Wang Kuang- tsu  3- % ml in 
einer neuen Umsatzsteuerordnung für die reichen Familien der I 

Hauptstadt, die Kaufleute, Händler und die Banken eingeführt. I. J. 
1270 wird der Steuersatz auf I von 30 festgesetzt. I 

Die Kopfsteuer J und die Bodensteuer wurden in Ge- 
treide an die staatlichen Speicher geleistet, die Seidensteuer im 
Produkt, die Umsatzsteuer 8 in Geld(scheinen) an das Magazin 
des Yamens. Im J. 1255 wird eine zusätzliche Silbersteuer & & 
genannt. 

Die Dienstpflicht bestand in Arbeitsdienst aller Art, be- 
traf ebenso wie die Kopfsteuer die Erwachsenen (arbeitsfähigen 
Männer) im Alter von 21 bis 60 Jahren wie nach dem Tang- (I 
Gesetz. 

B. Privilegien 
I. Grundverfügungen in der offiziellen Geschichtsschreibung 

(YS und WH, nach E) 
Die Steuervergünst igungen im Mongolenreiche waren wie 1 

iin iilteren China einmal regional und zeitbegrenzt bei Notstand: I 

Feuersbrünsten, uberschwemmungen, Dürre, Teuerung, Seuchen, 
Heuschrecken- und Räuberplage, auch bei Kriegsdienst der Män- 
ner. Dazu gab es ständische Privilegien für Militär und Postleute. I 

Neben diesen galten im Mongolenreich als begünstigte Stände die I 

I 

Religionsgesellschaften, konfuzianischen Gelehrten, Ärzte und Hand- 
werker. Bei der Einnahme von Pien-l iang f i  @, der Hauptstadt 
des Kin-Reiches, i. J. 1233 holte man die Angehörigen dieser Stände 
aus der Stadt, w&hrend die mongolische Soldateska in den Straßen 
losgelassen wurdea. Die Begünstigung der Religionsgesellschaften, 
die uns hier beschäftigt, bildet ein Kapitel für sich. Sie stützt sich 
auf eine in den Edikten immer wieder erwähnte Verordnung Cing- 

t 

I) Die beiden Männer waren die Finanzgewaltigen, die dem Kaiser 
Hubilai die für die Staatsausgaben benötigten Mittel verschafften. Der 
erste, ein Uigure, wegen seiner Unredlichkeit und Grausamkeit bei Volk 
und Beamtenschaft verhdt, spielte eine große politische Rollc, starb aber 
schließlich eines gewaltsamen Todes. 

1 
2) Siehe Liu K'i @J kuei-ts'ien chi ;1< Buch XI. 
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gis  Han'sl, die von seinen Nachfolgern Ogotai  und Hubi la i  
bestätigt, aber von den Behörden im Laufe der Zeit verschieden 
ausgelegt wurde. Diese grundlegende Verfügung wird von der 
chinesischen offiziellen Geschichte weder im politischen Teil (p e n - k i) 
noch im kulturgeschichtlichen, unter Steuer, verzeichnet, auch nicht 
von der systematischen Darstellung WH. Auch in den Aktensamm- 
lungen findet sie sich nicht. Wir kennen aber, wie eingangs erwähnt, 
aus der Literatur einen Erlaß ihres Inhalts: Dem berühmten Reise- 
bericht des vorerwähnten Taoisten Ch' ang Ch' un,  den Cing g is 
H a n  auf seinem westlichen Kriegszuge zu sich beschieden hatte, 
ist ein Privilegsedikt angefügt, vom Kaiser dem Patriarchen bei 
der Abschiedsaudienz in Samarkand im Frühjahr I 2 2 3  (einem 
Schafjahr) als Zeichen seiner Huld ausgehändigt. Br e t s C h n ei d e r 
hat es in seiner tfbersetzung des Reiseberichtsa nicht mitgebracht. 
Aber Chavannes hat es abgedruckt und übersetzt3. Dieses Edikt 
besagt am Schluß, daß die aus der Familie ausgeschiedenen An- 
hänger des Patriarchen und die Männer, die in unantastbarer stren- 
ger Disziplin die Klöster leiteten, durchweg von Leistungen und 
Steuern befreit sein sollten. Es läge nahe, in diesem Edikt die maß- 
gebende Verordnung vom Schafjahr zu sehen, die später so oft 
herangezogen wird. Aber da es, wie gesagt, andernorts nicht 
überliefert ist, nicht einmal in Ch'ang Ch'un's Biographie, so 
kann es kaum über den Wert eines privaten Privilegs für einen 
kleineren Kreis hinaus eine allgemeine politische Bedeutung gehabt 
haben. Auch der Umstand, daß es die Einschränkung betr. Handel 
und Ackerbau nicht enthält, die in den späteren Zitaten stets be- 
sonders betont wird, spricht gegen die Identität. 

Im folgenden wird eine chronologische Liste der einschlägigen 
Verfügungen und Akten gebotend, womit nicht etwa an eine Dar- 
stellung des ganzen Steuersystems gedacht ist. 

I) Siehe Raschid ed Din, Ausg. Blochet I1 S. 312f. nach Spuler S. 198. 
2) Bd I S. 35-108. 
3) T. P. 1904 S. 369. 
4) Das Werk von Ratchnevsky hat bereits eine Anzahl der im fol- 

genden gebrachten Schriftstücke aus YS U. YT in ubersetzung oder In- 
haltsangabe gegeben. TT hat es noch nicht verwertet. 
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I. Grundverfügungen nach Yüan-sh i  und Wen-hien t 'ung-  
k'aol: 

1229 Ogotai  verfügt nach dem Vorschlag von Yelü Ch'u-ts 'ai  
eine Familiensteuer Ji für die Chinesen in Ho-pei, wonach 
jede Familie 2 Stein Korn zu zahlen hatte, später wegen des 
wachsenden Heeresbedarfs auf 4 Stein erhöht; nach dem Vor- 
schlag von Mahniut  Hwarezm eine Kopfsteuer für die Be- 
völkerung im Tarimland (Si-yu) . 

1234 Ogotai  errichtet eine Behörde zur Einziehung der Umsatz- 
steuer. 

1236 Eine Steuerordnung wird geschaffen, und zwar nach dem 
Muster des Tang-Reiches: in den Bezirken des 'Inneren Landes' 
gibt es eine Kopfsteuer der Erwachsenen (im Jahre I Stein) und 
eine Bodensteuer. Die Kopfsteuer betrifft die Beamten und die 
Kaufleute, die Bodensteuer die Handwerker, die Mönche und 
die Taoisten. Diese Steuer wird nach der Zahl der Rinder fest- 
gesetzt, der Menge des Inventars oder der Güte des Bodens. 

1238 U. 1239 Es ergeht ein regionaler Steuererlaß wegen Heu- 
schreckenplage und ubersch~emmun~.  

1251 Den Konfuzianern (jedenfalls nur den Männern, die als Ver- 
treter konfuzianischer Bildung und vorbildlichen Lebens gelten) 
wird auf den Antrag von Kao  Chi-yao ;Pij fgp B, einem Tan- 
guten, die Dienstpflicht erlassen2. 

I )  E & @$ & & 127, 17 fol. 8rf f .  
2) Gleich nach der Thronbesteigung des Kaisers M ungge ließ sich 

Kao Chi-yao melden, um folgendes vorzutragen: „Das Studium der 
konfuzianischen Gelehrten ist die Regel (das Tao) der (heiligen Herrscher 
der alten Zeit) Yao, Shun, Yü, Tang, Wen wang und Wu wang. Von 
alters her war es so: Wenn die Inhaber des Staates sie (die Konfuzianer) 
im Staatsdienst verwandten, war Ordnung, wenn nicht, dann war keine. 
Wenn man ihre Talente (die bedeutenden unter ihnen) fördert, wird man 
ihre Dienste ausnützen (könncn). Es wäre angebracht, sie von den Ar- 
beitspflichten zu befreien, um sie zu pflegen." Als der Kaiser sich erkun- 
digte, was es denn mit den Konfuzianern für eine Bewandtnis habe, 
antworteten ihm die Schamanen und Ärzte: „Die Konfuzianer halten 
die Welt durch die ethischen Normen in Ordnung. Sie können keinesfalls 
mit den 'Technikern' k #& verglichen werden." Der Kaiser sprach 
darauf: ,,Gut! Vordem hat mir das noch niemand gesagt." Und er 
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1255 Eine Geldsteuer wird verfügt, festgesetzt auf 4 Taels, davon 
2 Taels in Silber, 2 Taels in Seide oder anderen Waren. 

1260 Ein Memorandum der Finanzbehörde fährt aus: Es gibt Nu- 
turalsteuern in Seide, Steuern in Geldscheinen und in Silber, die 
Kopfsteuer und dazu den Steuersatz von I zu 30. Dabei sind 
die öffentlichen Speicher auch in den reichlichen Jahren nicht 
gefüllt, und die Familien haben keine Rücklagen zur Fürsorge 
(für die Not). Das kommt von der ungleichen Belieferung aus 
Bezirken und Kreisen. Wenn in früherer Zeit I von 10 genommen 
wurde, so war das wirklich nur I von 10. Wenn aber heute I von 
30 genommen wird, so ist das, als ob man früher 5 von 10 genom- 
men hätte1. Die Staatsausgaben haben acht Posten: Palast, Fest- 
lichkeiten, Belohnungen, Gehälter, Heeresbesoldung, öffentliche 
Arbeiten, Urbarmachung (von Land) und Futtermittel. Davon 
sind die Heeresausgaben die gewaltigsten. Wenn man die krie- 
gerischen Unternehmungen einstellte und das Heer in weitem 
Maße siedeln ließe, daß es seinen Unterhalt selbst erwürbe, 
brauchte man das Getreide des Volkes nicht in übermäßiger Weise 
in Anspruch zu nehmen. . . . Es wird eine Steuerermäßigung 
und als Ausgleich dafür die Einführung einer höheren Salzsteuer 
beantragt: das Salz sei ein Artikel, den das Volk tiiglich brauche, 
und dessen (geringe) Mehrbesteuerung es doch nicht schwer träfe. 

1261 Dem Antrag entsprechend wird eine Steuersenkiing verfügt 
und zugleich eine Vereinheitlichung (Gleichmäßigkeit) der Durch- 
führung und Festsetzung der Termine: Seidensteuer im 8. Monat, 
Geldsteuer in drei Raten, 8., 10. und 12. Monat. 

1262 Den unter Hu lahu  stehenden Stämmen wird einer Teuerung 
wegen die Steuerlieferung von Schafen erlassen. Den zum Heeres- 
dienst einberufenen männlichen Familiengliedern der M u - s u - 
man ,  Ui 'ur ,  Nestor ianer  und DaSman wird die Steuer er- 
lassen, ebenso den (mit einberufenen) Falkonieren in Peking2. 

erließ ein Dekret, daß die konfuzianischen Gelehrten im Reiche von der 
Arbeitspflicht befreit seien und nichts zu zahlen hätten. E 1. C. 8V, gr 
(YS 111, CXXV). 

I )  Das muß eine ungeheuerliche oberlastung durch Sondersteuern 
und Zuschliige bedeuten. 

2) Mu-su-man (Muselman) und DaSman sind hier wohl rassenmäßig 
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1263 Nestorianer, DaSman, Mönche und Taoisten1 haben, wenn sie 
Ackerbau treiben, Bodensteuer, wenn sie Handel treiben, Um- 
satzsteuer zu zahlena. - Nach einem großen Zensus gibt es im 
Reiche: I 579 IIO Familien gezählt. Es sind eingekommen an  
Seidensteuem 706 401 catty, Geldsteuem (Papiergeld) 49 487 
Zehn-Taels, Gesamtaufkommen aus Naturalsteuern für das 4. Jahr 
C h u n g - t ' u n g  712 171 catty Seide und 56 158 Zehn-Taels in 
Noten. 

1264 Für steuerpflichtig werden erklärt die den Prinzen unterstehen- 
den Handwerkera, welche sich als Bürger E in die Listen haben 
eintragen lassen, weiter die früher von den Steuern befreiten 
Konfuzianer, Mönche, Taoisten, Nestorianer und DaSman. Diese 
sollen vom gewöhnlichen Acker für den mou 3 pint abgeben, vom 
Wasseracker 5. Den mongolischen und chinesischen Militär- und 
Postfamilien wird die Steuer um die Hälfte gesenkt4. 

1265 Die Steuerflüchtigen, die in Buddhisten- und Taoistenklöstem 
Unterschlupf gesucht haben, sollen aufgestöbert werden. 

1266 Die steuerliche Erfassung der abgelegen wohnenden Familien 
wird geregelt. 

1269 Den Wasser-Tata wird die Steuer auf zwei Hermeline er- 
mäßigt6. 

unterschieden als Araber und Perser. Ui'ur = Uiguren. - Die Falkeniere 
fibaoci E A stellen eine bevorrechtete Berufsklasse dar. 
I) Hier handelt es sich um den Klerus, die Vertreter der Religions- 

gemeinden. Die ersten crRerun (mongolische Wiedergabe des griechischen 
apxlrv), chinesisch umschrieben ye-li-b'o-wen, sind die nestorianischen 
Christen, die zweiten, das persische dänitmand, die Vertreter des moham- 
medanischen Kults. Unter 'Mönche' sind in dieser Arbeit stets die 
Buddhistenmönche zu verstehen seng, $U f$ ko-shang, auch fi Ikj 
loyin genannt. Die Taoisten (Klosterangehörigen) werden % & sien- 
shmg genannt. 

2) Nach einem Antrag von Ahmet und Wang Kuang-tsu. 
3) Die Handwerker stellen eine begünstigte Berufsklasse dar. 
4) Auch die Familien der Soldaten genossen Vorrechte. - Die Post- 

familien #j F, die für Postpferde und Postbetrieb zu sorgen hatten, ge- 
rieten bei der übermäßigen Inanspruchnahme des Postdienstes oft in Not. 

5) Es ist ein tungusischer Volksstamm an den Flüssen der Mandschurei. 
- Bei dem Worte a, das in den Wörterbüchern nicht verzeichnet 
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I 2 7 2 Den Ärztefamilienl wird die Arbeitspflicht erlassen. Die Steuer 
wird erlassen den Familien von dreitausend M m n ,  die zum Bäume- 
fällen nach L i a o -  t u n g ,  und von sechstausend Mann, die zum 
gleichen Zweck nach dem Berge K ' i en  $t kommandiert sind3. 

I 276 Die Dienstpflicht wird erlassen den Familien der Konfuzianer 
der verschiedenen Provinzen, welche in der Literatur belesen 
sind3, in der Zahl von 3890. Die Vermögenden aber, die sich unter 
dem Namen als Konfuzianerfamilien nur den Steuern entziehen 
wollen, sollen als Volk (also steuerpflichtig) gelten. Die armen 
Familien (unter den Konfuzianem), 500 an  der Zahl, werden dem 
Opferamt4 unterstellt. Die Ärztefamilien in der Hauptstadt werden 
für das Jahr 12 (1276) von Seiden- und Silbersteuer befreit. Die 
Mönche, Taoisten, Nestorianer und DaSman in der Westhaupt- 
stadtb werden, soweit sie ein Hauswesen führen, dem Volke steuer- 
lich gleichgestellt. Von Kinderlosen sind Bodensteuer, Umsatz- 
steuer und Abgaben für Tee, Salz, Wein, Essig, Gold, Silber, 
Eisen, Erz, Bambus, Seen und Teiche6 richtig zu erheben7. Die 
vielen verschiedenen, über hundert, Steuerarten des früheren 
Sung-Reiches werden abgeschafft. 

1277 Die Mönche K a n g - k i - l i n g - c h e n  und Kia -k ia -was  werden 

ist, muß es sich um ein wertvolles Pelztier handeln, wohl um die Silberratte 
yin-shu, das Hermelin. 

I )  Von der bevorrechteten Stellung der Ärzte wurde schon gesprochen. 
2) Zum Bau einer Dschunkenflotte, jedenfalls für die erste Japan- 

expedition. 
3) Aus dieser Bestimmung geht klar hervor, daß es sich nur um an- 

gesehene und anerkannte Vertreter der konfuzianischen Bildung handelte. 
Da man in anderen Zeiten nie Anlaß hatte, diese Klasse steuermäßig 
besonders zu erfassen, sind die Zahlenangaben der vorliegenden Ver- 
fügung wertvoll. Es ist in Betracht zu ziehen, daß es sich bis zum Jahre 
1280 immer nur um Nordchina handelt. 

4) k 4 trai-ch'ang sz& 
5) jlk King-chao = Si-an. 
6) Als Gewinne aus Teichen werden in e. Akte YT XXII aufgezählt: 

Fisch-, Enten- und Gänsezucht, sowie Pflanzung von Lotuswurzeln, Rohr 
U. dgl. 

7) Die volle Besteuerung der Kinderlosen ist beachtenswert. 
8) Die Namen sind tibetisch. Die tibetischen Mönche spielen in der 

Verwaltung eine Rolle vor den chinesischen. 
Phi1.-hirt. Klasse 1940. Bd. XCII, n 2 
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zu Generalsuperintendenten für den Buddhismus in K iangnan  
gemacht. Die Steuern der (dortigen) Mönche, die den Klöstern 
viel Ungelegenheiten gemacht haben, werden abgeschafft. 

1279 Die Mönche in Ts' üan-chou ,% 41.1 müssen nach der Sung- 
Ordnung Getreidesteuern beitragen für den Heeresbedarf. Die 
Uiguren sollen innerhalb des Reichsgebiets (für ihren Landbesitz) 
nach Morgen berechnet Steuern zahlen. Das Militär der Jurcen 
und Wasser-Tata soll, soweit es nicht in den Krieg gezogen ist, 
als Volk registriert werden und Steuern zahlen. Der Schlich- 
tungsbeamte und der Oberrichter der Westhauptstadt sollen die 
entflohenen Hörigen und die steuerpflichtigen Leute aufstöbern, 
die sich in großer Zahl bei den Mönchen auf dem Berge Wu-  t' a i  
-5 g: verborgen halten1. 

1282 Die Mönche, Taoisten und Nestorianer in Ho-s i  @ 02, welche 
Weib und Haus haben, zahlen Steuern gleich der Bevölkerung. 

1287 Den im Garnisonbezirk T 'ang-wu JL3 und im Gebiet 
Ho-s i  Beheimateten wird Dienstpflicht und Steuer erlassen. Den 
Jurcen und den Wasser-Tata wird (wegen Hungersnot) die Steuer 
erlassen. 

1289 Die Mönche und Taoisten, welche Ackerbau und Gewerbe 
treiben, haben gesetzmäßig Boden- und Umsatzsteuer zu zahlen. 
Von den übrigen Lasten sind sie befreit. 

1291 Dem früheren Prinzen von Ying-kuoh der Sung- 
Dynastie und seiner Mutter, der Kaiserinwitwe T s q ü a n  &, welche 
Mönch und Nonne geworden waren, wird für ihren Besitz von 
360 k ing  auf ihr Ersuchen Befreiung von der Bodensteuer ge- 
währt" Die Äcker der Buddhisten- und Taoistenklöster in K iang  - 

I )  Der bekannte Klosterberg in der Provinz Shansi. 
2) Das Ordos-Gebiet. 
3) Das Tangutenland. Das Reich Tanggut war i. J. 1226 von Cinggis 

Han vernichtet worden. 
4) Der eigentlich letzte Herrscher Kung-tsung der südlichen 

Sung-Dynastie, mit Namen Hien 8 ,  der seinem Vater, dem Kaiser 
Tu-tsung B i. J. 1275 auf den Thron folgte, um dann ein Jahr später 
beim Falle der Hauptstadt Lin-an (Hang-chou) samt seiner Mutter, der 
Kaiserin Ts' ü an, in mongolische Gefangenschaft zu geraten, s. Sung- 
shi XLVII. 
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H u a i  i]: $# werden, soweit sie Altbesitz aus der Sung-Zeit sind, 
frei von der Bodensteuer. Für Neuerwerb ist Steuer zu zahlen. 
Der Bericht spricht seine Anerkennung für diese Weitherzigkeit 
ausl. 

1292 Nach des Kaisers Cinggis  Verfügung, heißt es, seien die 
Mönche steuerfrei, aber bei Ackerbau steuerpflichtig. 

1297 Die Zentralverwaltungsbehörde beantragt, die reichen Fa- 
milien, welche zwecks Steuerhinterziehung mit dolus Mönche und 
Taoisten geworden seien, zur Bereinigung der Sache wieder dem 
Volk zuzuschreiben. Der Kaiser gibt den Antrag an die Minister 
zu Prüfung und Bericht. 

1303 Die Mönche T'u- lu-  h u a  4@ (mo. i u r v ~ a ,  der Magere) 
U. Gen. von der Poststation Kan-chou +J H, die sich verborgen 
halten, sollen ordnungsgemäß wieder zur Dienstpflicht zurück- 
kehren2. Von den Ärzten und Handwerkern, die zum Heere ge- 
gangen sind, sollen nur die Frauen und Kinder befreit werden, 
die Familien (sonstigen Angehörigen) aber wie vorher (dienst- 
und steuerpflichtig) sein. 

1304 Den Mönchen wird die Pacht erlassen. 

1306 Das Mönchskontrollamt3 der Weiß-Wolken-Sekte4 in K iang -  
n a n  wird aufgehoben. Seine Mitglieder, soweit sie Laien sind, 
werden in ihre Bezirke, soweit sie Mönche, in ihre Klöster zurück- 
geführt. 

1307 Den Familien der Konfuzianer wird die Dienstpflicht er- 
lassens. 

1309 Das Verwaltungsamte hatte beantragt, den Mönchen, Taoisten, 

I)  Gemeint ist damit wohl die Behandlung des entthronten Sung- 
Kaisers. 

2) Jedenfalls Angehörige des Postdienstes, die sich durch Eintritt ins 
Kloster ihrer Pflicht entzogen hatten. 

3) B .5R] seng-luh szei, vgl. Mayers, Chin. governm. Nr. 492. 
4) Ober diese Sekte ist nichts Näheres zu erfahren. De Groot S. 150 

sagt von ihr nur, daß sie erstmalig in der Mongolenzeit erwähnt werde, 
und zwar im Zusammenhang mit der Weiß-Lotus-Sekte. 

5 )  Vgl. o. das Edikt V. 1276. 
6) d. h. für den buddhistischen Kult- und die Tibet-Sachen, 3 & 

E süan-cheng yüan R S. 117. 
2* 
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Nestorianern und DaSman die Boden- und anderen Steuern zu 
erlassen. Die Zentralregierungsbehörde äußert sich dahin: 'Für 
den Acker gibt es Bodensteuer, für den Handel die (Umsatz-) 
Steuer. Das ist ein ideales Gesetz der Ahnen. Wenn jetzt das 
Verwaltungsamt durchweg eine Befreiung beantragt, ist das gegen 
die Ordnung.' Der Kaiser verfügt, die Steuer wie früher zu er- 
heben. - Die Zentralregierungsbehörde beantragt weiter: In 
den Bezirken K i - n i n g  $4$ B, T a - t ' u n g  k F], P a o - t i n g  4% S 
und Chen- t ing  JR s1 hat man die für den Tempelbau auf dem 
Berge Wu-t 'a i  benötigten Mittel alle direkt von der dortigen 
Bevölkerung erhoben. Es wäre richtig, ihr für dies Jahr die Grund- 
steuer zu erlassen. Der Antrag wird genehmigt. 

1311 Das Zensorat bemerkt: Von den der Generalaufsicht der Weiß- 
Wolken-Sekte unterstehenden Mönchen in K i a n g n a n  sind 
solche, die sich das Haar wachsen lassen2, aber nicht für ihre 
Eltern sorgen und sich dabei ihren Dicnstpflichten entziehen, 
somit das (übrige) Volk schädigen. Wir beantragen, ihre ge- 
stempelten Diplome und Silbersiegel wieder einzuziehen und sie 
wieder in die Volksliste einzutragen. Dem Antrag wurde statt- 
gegeben. 

1312 ES wird verfügt, daß die Äcker der Mönche, abgesehen von 
Altbesitz aus der Sung-Zeit und den Schenkungen des Kaisers 
S h i - t s u  (H U bi  1 ai) durchweg ordnungsmäßig zu besteuern seien. 

1313 Ein Dekret bestimmt, daß bei Prozessen zwischen Mönchen 
und Volk die Untersuchung von Behörden und Äbten gemeinsam 
geführt werden soll. Weiter wird noch einmal ausgesprochen, 
daß für später (also unter der mongolischen Regierung) von den 
Klöstern hinzu erworbene Grundstücke die gesetzmäßige Steuer 
zu zahlen sei. 

1314 In  einer Verfügung wird von Mönchen und Taoisten gespro- 
chen, die mit ihren Äckern betrügen (darüber falsche Angaben 
machen) # s. 

1318 Die Mönche sollen für den Altbesitz aus der Sung-Zeit und 
die Zuwendungen seitens der regierenden Dynastie von Steuern 

I )  Bezirke der Provinz Ho-peih. 
2) Gegen die Mönchsregel leben. 
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befreit sein, im übrigen aber einheitlich mit dem Volk steuer- 
pflichtig. 

1320 Ein Dekret verfügt die Befreiung der Mönche von den ver- 
schiedenen Dienstleistungen. 

1322 Eine besondere Kaiserliche Verfügung bestimmt die Besteue- 
rung sämtlicher Äcker der Buddhistenklöster in K i a n g  - C h6 
E ~, bis auf Alt- und Dauerbesitzl aus dem Sung-Reich sowie 
die Schenkungen des Kaisers S h i -  t s U. Die Mohammedaner- 
familien, die als Wachgarnisonen in H o  - s i2 siedeln, werden von 
der Silbersteuer befreit. - Das Verwaltungsamt beantragt: Die 
H o n g g i r  ata haben unter Kaiser S h i -  t su  jiihrlich 2000 Schafe 
für die (Kaiserliche) Tafel geliefert. Unter Kaiser Ch'  eng  - t s iin g4 
ist diese Steuer auf 3000 erhöht worden. Wir beantragen, sie jetzt 
auf 5000 ZU erhöhen. Der Kaiser lehnt dies ab und verfügt die 
alte Ordnung von S h i - t s u ,  d. h. die Herabsetzung auf 2000 

Schafe, mit folgendem Bemerken: ,,Die Bevölkerung des Reiches 
ist alle Unser Eigentum. Wo bei ihr Mangel eintritt, müssen Wir 
aushelfen. Wenn Wir das Volk zu schwer mit Steuern belasten, 
werden Wir es in Not bringen, und was hat dann der Staat da- 
von ?" 

1324 Ein Dekret bestimmt Befreiung der Nestorianer und Daiinsn 
von den Dienstleistungen. 

1325 Der Kaiser genehmigt folgenden Antrag der Zentralregie- 
rungsbehörde: Die Bevölkerung von K i a n g n a n  ist arm, die 
Mönche sind reich. Wir beantragen, den Landbesitz der ver- 
schiedenen Buddhisten- und Taoistenklöster, abgesehen vom Alt- 
besitz aus der Sung-Zeit und den Schenkungen der verschiedenen 
Kaiser (der regierenden Dynastie), nach alter Ordnung gleich- 
mäßig mit dem Volke zu besteuern. - Zu Beginn der Regierung 
T' a i  - t ingb war eine sogenannte Hilfssteuer für die Dienstpflicht6 

I )  jj yung yeh, fiskalischer Boden, vergeben als erblicher Besitz. 
2 )  Das heutige Ordos-Gebiet. 
3) Ein mongolischer Volksstamm, aus dem Cinggis Han seine 

Gattin Borte genommen hatte, bei N T  Unggirat  geheißen. 
4) Temur 1297-1307. 
5) 1324-28. 
6) Eine zusätzliche Getreidesteuer. 
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eingeführt worden: die Leute aus Kiangnan ,  die mehr als einen 
k ing  Acker hatten, mußten, außer ihrer Bodensteuer von 
jedem king,  das Feld berechnen, das die Hilfssteuer für den 
Dienst aufbringen sollte, und es in eine Liste eintragen. Die Ge- 
meindevorstände hatten der Reihe nach die Kontrolle darüber 
und zogen jährlich davon ein zur Hilfe für die Ausgaben für die 
Dienstleistung. Nun sollten allen Klöstern ihre Äcker, abgesehen 
vom Altbesitz aus der Sung-Zeit, ebenfalls auf ihr Maß nach- 
geprüft und davon Äcker für diese Hilfssteuer ausgesondert 
werden. 

1326 Gelegentlich der Ausschließung des Taoisten L a n  T a o  - t' i en  
E aus dem Tempel Ch'ang-ch 'un kung  E ent- 
scheidet der Kaiser, daß Taoisten, welche Frauen nehmen, den 
Dienstpflichten unterliegen. - Eine Eingabe des Zensorats besagt: 
In seiner Kanzlerzeit hat Tem ude rl, von den Klöstern in K i  a n g  - 
n a n  bestochen, eine Anordnung beantragt, daß die Mönche, 
welche Äcker vom Volke kauften, für diese keine Dienstpflichten 
übernähmen. Von der Klasse der Gemeinde- und Familienvor- 
stände fließt bis heute das Gift (der Bestechlichkeit, Steuerhinter- 
ziehung) bis in das gemeine Volk. Wir schlagen vor: Nur für 
die von den verschiedenen Kaisern (der regierenden Dynastie) 
den Klöstern geschenkten Äcker sowie den Altbesitz aus der Zeit 
der früheren S u n g  soll entsprechend der alten Ordnung von 
den Mönchen und Taoisten keine Steuer erhoben werden. Für 
die (den Mönchen) verpfändeten Äcker des Volkes aber und das 
vom Volke (den Klöstern) gestiftete Vermögen soll durchweg die 
Dienstpflicht gelten. Demgemäß wird verfügt. 

1330 Ein Dekret besagt, daß die Äcker der Mönchsklöster, soweit 
sie Besitz aus der Kin-  und Sung-Dynastie oder Schenkungen 
der verschiedenen Kaiser (der regierenden) Dynastie darstellten, 
insgesanit von der Bodensteuer befreit sein sollten. Für die 
Äcker, für welche Bodensteuer zu zahlen sei, sollten die Leistungen 
fortfallen. 

werker, Falkoniere und Leibgarden der Prinzen, Marquis und 
der Mitglieder des Kaiserhauses, dazu die Mönche und Taoisten 
durchweg die Dienstpflichten zu leisten hätten, die Konfuzianer 
dagegen von den Dienstpflichten befreit seien. 

1342 ES wird befohlen, die den Mönchen und Taoisten in K i a n g -  
n a n  gestifteten Äcker an den Fiskus zurückzugeben zwecks Ein- 
ziehung von Getreidesteuern für den Heeresbedarf. 

Aus den letzten fünfundzwanzig Jahren der Dynastie sind keine 
Verfügungen mehr angeführt. 

11. Sonderverfiugungen in' den Akten (YT und TT) 

1263 Für die Familien der Konfuzianer gilt: wer im Schrifttum 
gebildet ist, bleibt (mit seiner Familie) wie früher steuerfrei, wer 
es nicht ist, ist steuerpflichtig. In den Familien der fremden 
Rassen sollen die Söhne und jüngeren Brüder, welche lesen können 
und im Schrifttum gründlich gebildet sind, nur von den persön- 
lichen Dienstleistungen befreit sein. T T  11, I 5 V. 

1264 Die Zentralregierungsbehörde meldet: ,,Früher zur Zeit des 
Kaisers Cinggis  gab es eine Verfügung, daß die Angehörigen 
ganz gleich welcher Rasse, nur wenn sie den Acker bebauten, 
gesetzmäßig die Bodensteuer zu zahlen hatten. Außerdem galt 
für die Mönche, Taoisten, Nestorianer und Daßman, daß sie bei 
Ackerbau die Boden-, bei Handel die Umsatzsteuer zahlten, im 
übrigen aber von Abgaben und Leistungen befreit seien. Auch 
später hat es in den Edikten des Kaisers Hahan l  so geheißen. 
Seit Kaiser Guy U k aber bis auf heute haben die Mönche, Taoisten, 
Nestorianer und DaSman nie mehr Boden- und Umsatzsteuer ge- 
zahlt. Sie müßten ohne Ausnahme wie früher die Steuern zahlen." 
I n  Genehmigung des Antrages verfügt der Kaiser an die Zentral- 
verwaltungsbehörde: Gemäß der Verordnung des Kaisers C ing  - 
gis und des Kaisers H a h a n  zahlen die Mönche, Taiosten, Nc- 
storianer, DaSman und Konfuzianer, soweit sie Ackerbau treiben, 
die gesetzmäßige Bodensteuer (und zwar bei trockenem Boden 

1333 Die Konfuzianer werden von den Dienstleistungen befreit. 
1334 Ein Dekret bestimmt, daß das Militär, die Postleute, Hand- 

I )  Seine Biographie ist unter die Rubrik der ungetreuen Beamten ein- 
gereiht YS, CCV, s. auch Kap. XXII des Yüan-shi ki-shi ptn-moh. 

1 )  Unter der einfachen Bezeichnung Hahan ist Ogotai zu verstehen. 
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für den mou 3 shengl, bei bewässertem Boden für den mou 
5 sheng), wenn sie Handel treiben, die Umsatzsteuer. Aber sie 
zahlen keine Kopfsteuer. Die Mongolen, Mohammedaner und 
die Chinesen in Ho-si ,  dazu die Handwerker, sowie die unter- 
worfenen Völker, gleichviel welcher Rasse, auch die Familien der 
Beamten, Notabeln und angesehenen Häuser zahlen, wenn sie 
Ackerbau treiben, wie oben die Bodensteuer. Die Behörden wer- 
den zur Durchführung dieser Bestimmung angehalten. YT XXIV, 
11, T T  XXIX gr, I I V .  

1271 Die Oberverwaltungsbehörde2 setzt unter Berufung auf zwei 
frühere Verordnungen von 1235 und 1252 eine große 1.iste für 
Steuerregistrierung und Steuerpflichten der einzelnen Bevölke- 
rungsklassen auf, in 27 Paragraphen, deren 15. lautet: Die Fa- 
milien der D a i  m a n  und D e rwi i  sollen, wenn sie in den moham- 
medanischen Tempeln wohnen und keinen Erwerbsberuf treiben, 
(von den Steuern) ausgenommen sein. Von den Familien, die einen 
Beruf und Erwerb haben, soll man nach der 'Ordnung für die 
mohammedanischen Familien' Steuern erheben. T T  11, I ~ V .  

1287 Auszug aus einem im V. Monat 14. Jahres ch i -yüan  ergan- 
genen Edikt: In  Verfügungen des Kaisers Cinggis  und des Kai- 
sers H a h a n  heißt es: Die Mönche, Nestonaner und Taoisten 
sollen keine Abgabcn leisten und den Himmel anrufen und für 
Uns Gebete und Segcnswünsche darbringen! Jetzt haben Wir 
an den Chang  T'ien-shi @ den Wahrhaftigen . . . 
ein Edikt gegeben, demzufolge er die im Gebiet K i a n g n a n  be- 
findlichen Taoisten als Oberhaupt verwalten soll, mit dem Wort- 
laut: gemäß dem Grundsatz der früheren Edikte sollen sie keinerlei 
Leistungen bieten, (dafür) nach der Lehre des Erhabenen Hohen 
Herrn Lao4 den Himmel anrufen und für Uns Gebete und Wün- 
sche darbringen. In  den Tempcln und Klöstern derselben und 
Häusern sollen die Kurierc nicht absteigen. Niemand, wer es 
auch sei, soll unter Anwendung von (Amts-)Gewalt darin Wohnung 

I )  Ein mou ist ein chinesischer Ackermorgen (240 Schritt im Geviert), 
ein sheng (pint) der zehnte Teil eines Scheffels (tou). 

2) f$ 8 shang-shu-sheng. 
3) Das Oberhaupt der taoistischen Klosterorganisation. 
4) Lao-tzE. 
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nehmen. In  den Tempeln und Klöstern sollen sie (die Beamten) 
keine Prozesse entscheiden (verhandeln), sie sollen keinen Reis 
der fiskalischen Häuser dort einschütten und keine sonstigen Ge- 
genstände dort einlagern. Postpferde und Rationen sollen sie 
(die Klöster) nicht stellen und keine Boden- und Umsatzsteuer 
zahlen. Sondern, da von Uns ein klarer (eindeutiger) Erlaß ge- 
geben ist, daß von den den Klöstern gehörigen Grundstücken, 
trockenen und bewässerten, den Landgütern, Bambuspflanzungen, 
Garten, Mühlen, Schiffen, Pfandlagern, Badehäusern, Gast- 
häusern und Betten, sowie den Beständen an Essig und Weinhefe 
keinerlei Abgabe geleistet werden soll, so darf man nicht, unter 
dem Titel etwa irgendeines Stammesfürstenl, von den Taoisten 
irgend etwas verlangen, und die Taoisten sollen auch nichts geben. 
Weiter, wenn die Taoisten irgendwelche Amtssachen haben, soll 
der T ' ien-shi  sie nach dem Recht entscheiden. Ihr Taoisten 
aber sollt von den Worten dieses C h ang  T '  i en s h i  und von der 
Lehre des Erhabenen Hohen Herrn L a o  nicht abweichen, sondern 
sie nach dcr Ordnung befolgen. Weiter soll das Volk den Taoisten 
keine Prozesse machen. Sollten die Taoisten mit dem Volk Streit- 
sachen auszutragen haben, dann sollen die beauftragten Taoisten- 
Ältesten gemeinsam mit den zuständigen Stadtbehörden die 
Sachen untersuchen und entscheiden. Die Taoisten aber, welche 
Betrug und Diebstahl begehen, ubeltaten, die sie nach der 
Taoistenordnung nicht begehen dürfen, soll man den mit der 
Stadtverwaltung betrauten Gouverneuren übergeben. Weiter darf 
dieser C h ang  T'ie n-  s h i  nicht im Vertrauen auf seine Bestallung 
unrechte Handlungen begehen. Sollte er es tun, so soll man es 
Uns sagen. Was es auch sei, Wir werden es erfahren*. Kaiser- 
liches Edikt, besonderer Wille. YT XXXIII, 8 r. 

1289 Eine Antragsliste vom Tage ki-ch'ou des XI. Monats sagt 
an einer Stelle: Die Mönche und Taoisten von mehr als fünfzig 
Jahren haben es mit ihren Pflichten einfacher. Von den unter 
fünfzig Jahren dürfen nur die, die in der Enthaltsamkeitsübung 
einen hohen Grad der Reinheit einnehmen, wenn sie ordnungs- 
gemäß die heiligen Schriften studieren und die Verbote halten, 

I) Siehe Teil I1 Anmerk. zu Inschr. I Z. 29, I11 Z. zg. 
2) Hier haben wir ein genaues Muster für die Privilegien der Klöster. 
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Mönche oder Taoisten sein. Die übrigen Leute, die betmgsweise 
aus der Familie ausgeschieden sind, haben die gesetzmäßigen 
Steuern und Dienste zu leisten. Die Monche müssen in den 
Buddhaklöstem wohnen. Die Taoisten dürfen keine Privat- 
wohnungen haben noch sich welche (vorübergehend ?) aneignen. 
Sondern die Taoisten haben in den. Taoistenklöstern zu wohnen. 
Die Mönche dürfen auch keine Privatwohnungen haben, noch 
sich solche aneignen. . . Die Mönche und Taoisten, die Ackerbau 
treiben oder Vermögenserwerb, haben ordnungsmäßig Boden- 
und Umsatzsteuer zu zahlen. Von den sonstigen mannigfachen 
Lasten sind sie durchweg befreit. TT XXIX 81. 

1292 Die Zentralregiemngsbehörde meldet arn 18. XII.: „Die Pro- 
vinzialbehörde von Hang-chou fi ji hat uns ein Schreiben ge- 
schickt: ,Jetzt hat Alao-W a-dingl gesagt: Die mächtigen und 
reichen Familien und andere Leute aus dem Volke, die in dem 
von Ihren Provinzialbehörden verwalteten Gebiet in der früheren 
Sung-Zeit nach Vermessung ihres Grundbesitzes Steuern gezahlt 
haben, die haben jetzt etwa einen von ihren Brüdern oder Söhnen 
Mönch oder Taoist werden lassen und (ihren Grundbesitz) zum 
Mönchs- oder Taoistenland gemacht und zahlen so keine Steuern 
mehr. Und wenn es ein fiskalischer Acker ist, den sie bebauen 
(lassen), zahlen sie auch keine Pacht. Es wäre doch richtig, diese 
Leute nach der früheren Ordnung Steuer und Pacht zahlen zu 
lassen.' Wir (die Zentralregierungsbehörde) haben uns mit dem 
Verwaltungstimt für die Mönche und mit den DaSmana beraten: 
Jetzt soll die dortige Provinzialbehörde mit der Verwaltungs- 
behörde für die Monche gemeinsam den Fall (feststellen und) 
unterschiedlich behandeln: Wenn die Sache stimmt, sollen sie 
die Leute nach früherer Ordnung Steuer und Pacht zahlen lasen. 
Wenn sie aber irgendeinen besonderen Grund haben, soll man sie 
diesen vorbringen lassen. So schlagen wir (von der Zentralregie- 
rungsbehörde) vor." Auf diese Meldung erging der Entscheid: 
In jedem Falle sind eure Worte nicht klar (vernünftig). Wenn man 

1) Ala ud-din, nach Pelliot: 'Alä-ud-din Muhammad KhvZ- 
rezm-Shäh. 

2) Als Mohammedaner hat der Berichterstatter die mohammedanischen 
Geistlichen zur Beratung herangezogen. 
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sie (erst) auffordert, einen Grund vorzubringen, dann werden jene 
Leute (schon) sicher irgendeinen Grund vorbringen. Nach dem 
Edikt des Kaisers Cinggis  haben sie einfach, wenn sie Ackerbau 
treiben, Steuern zu zahlen. Es ist ihnen nicht erlaubt, so zu ver- 

1 fahren (wie gemeldet). Wenn die Sache stimmt, haben sie nach , 
früherer Ordnung (weiter) zu zahlen. So der Kaiserliche Befehl. 
Besonderer Erlaß! TT XXIX, 9". 

1 1293 Ein Kaiserlicher Er1a.ß V. V. Monat: Die Zentralregiemngs- 
i 
I behörde hat berichtet: In  einem Schreiben der Behörde von 

Kiang-Che  heißt es: In  dem Man-tze-Lande1 fällt, was in 
jedem Jahre durch die Machtbefugnis des Militärpostdienstes an 

I 
Hilfeleistungen aller Art angefordert wird (an Requisitionen), 
i. A. als Getreidelieferung dem Volke zur Last. Da übt nun die 
dortige Bevölkerung bei den fiskalischen Steuerleistungen Zurück- 

I haitung, und die früher besteuerten Äcker haben die Leute an 
I 

die Klöster der Mönche und Taoisten gestiftet, verkauft oder ver- 
pfändet. Dazu haben sie sich das Haupthaar geschoren und geben 
sich nun als Mönche, wohnen aber in den Zellen mit Frauen und 

I 

I Kindern zusammen. Bei diesem Verfahren zeigt sich jetzt, wie 
I von der früher zahlbaren Getreidesteuer jedes Jahr allmählich 
I eine immer größere Menge ausfiillt und unbezahlt bleibt. Dann 
I wird auch von den fiskalischen Grundstücken, wenn sie zum Acker- 
I bau verwandt werden, der grobe Reis nicht mehr geliefert. Und 

die Grundstücke, auf denen in der früheren Sung-Zeit die Mönche 
und Taoisten in ihren Klöstern ständigen Wohnsitz hatten, werden 

I 

(von der Steuerliste) abgesetzt. So der Bericht. - Ob das, was die 
Behörden da sagen, stimmt oder nicht? Wenn es stimmt, sollen 

I die Provinzialbehörden der verschiedenen Gebiete Leute dele- 
gieren, die solche Zahlenangaben (des Steuerausfalls) nachp~fen .  
Wo es bei den Klöstern und Tempeln von unbeweibten Mönchen 
und Taoisten ständig bewohnte Gmndstücke gibt, da soll ent- 
sprechend den Edikten keine Steuer gezahlt werden. Wo aber 
Mönche oder Taoisten mit Frauen darauf sind, da sollen von 
jetzt ab die Besitzer, gleichviel ob es Mönche, Taoisten, Nestoria- 

I 
ner oder DaSman sind, für Grundstücke, die früher steuerpflichtig 
waren, und für welche sie (jetzt), weil sie gekauft, geschenkt, oder 

-. 

I)  Das Gebiet des früheren Sud-Sung-Reiches. 
I 
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gestiftet seien, keine Steuern zahlen, und für gepachtetes fiska- 
lisches Land, für das sie keinen Reis abliefern, nach der früheren 
Zahlungsordnung (wieder Steuern oder Pacht) zahlen. So Unser 
Edikt. YT  XXIV, 12 1. 

1293 Die Provinzialbehörden erhielten auf ihren Vorschlag, ob 
nicht die Mönche, Taoisten, Nestorianer und DaSman gemäß 
den Bestimmungen für die Handelsleute (Umsatz-) Steuern zahlen 
müßten, folgenden Kaiserlichen Erlaß: Wie kommt es, daß diese 
Reden (Anträge) nicht schon (früher) erledigt sind ? Es soll dem 
(Antrag) gemäß gelten (d. h. sie müssen Umsatzsteuer zahlen). 
Im V. Monat berichteten sie wieder: H aidarl  und Gen., welche 
die Steuern verwalten, sagen: Die da Großhandel trieben, das seien 
die Mönche und Nestorianer. Wenn sie aber dann keine Abgaben 
zahlten, schädigten sie das Steuerwesen im höchsten Maße. Sie 
beriefen sich dabei auf Kaiserliche Verordnungen und weigerten 
sich, die Steuer zu zahlen. Wie wäre es, wenn eine Kaiserliche 
Verfügung mit Kaiserlichem Siegel erlassen würde ? Entscheid 
auf den Antrag: Sie soll gegeben werden: Es ist eine schon früher 
erledigte Sache. Es sind nicht Unsere Worte, sondern es gibt 
Erlasse, in denen es heißt, daß ein Edikt des Kaisers Cinggis  
vorliege. 

I 295 Kaiserlicher Erlaß an die Zentralregierungsbehörde, die Kanz- 
lei', das Zensorat, die Verwaltungsbehörde, die Filial-Zentral- 
verwaltungsämter, die Filial-Zensorate, das Ackerbaumt, das 
Befriedungsamt, die Volksverwaltungsämter, die hohen und nie- 
deren Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes und 
die Leute aller Rassen: In  einer Meldung der Zentralregierungs- 
behörde und der Verwaltungsbehörde heißt es: Wenn in Sachen 
der Behandlung von Bodensteuer und Umsatzsteuer nicht noch 
einmal ein klarer Erlaß erginge, sei zu befürchten, daß die unter- 

I )  uber ihn ist nichts zu erfahren. 

2) & E ch'u-mi y üan R, S. 140, 151, das Amt, durch welches 
alle Eingaben und Berichte an den Thron passieren. Das erste Zeichen, das 
später, so auch in der Mandschu-Umschreibung shu lautet, wird in den 
Wörterbüchern als X $3: cA'u + yü also tschü, bestimmt. Wenn die 
Phagspa-Inschriften = K'ü schreiben, so deutet das auf eine sich an- 
bahnende Palatalisierung der Silbe. 

geordneten Amtsstellen dort, wo Steuer erhoben werden müßte, 
sie fälschlich erließen, wo sie dagegen zu erlassen sei und nicht zu 
erheben, sie gerade eintrieben. Damit brächte man die Mönche, 
Taoisten U. a. in Schwierigkeiten. Sie bäten um ein Edikt. Dem 
Antrag wird stattgegeben und hiermit folgendes in Einzelpara- 
graphen aufgezählt : 
I. In den Ländern Si-fanl, Nordchina, Ui 'ur  und Y ü n n a n  
sollen die Mönche, Nestorianer, Taoisten und DaSman für die 
Grundstücke, für welche sie vor dem I. I. ersten Jahres Y ü a n -  
chen  (1295) noch keine Steuer gezahlt haben, durchweg steuer- 
frei sein. Für die von jetzt ab dazu erworbenen oder die mit 
dolus erworbenen Grundstücke ist nach der Ordnung sofort die 
Steuer einzuziehen. 
2. In K iangnan  haben die Mönche, Nestorianer, Taoisten und 
DaSman für die Grundstücke, welche Altbesitz aus der früheren 
Sung-Zeit und ständig bewohnt sind, sowie die in der Folge dazu 
auf Kaiserliche Verordnung als Stiftungen zugeteilten Dauer- 
wohngrundstücke keine Steuern zu zahlen. Für den ganzen mit 
dolus erworbenen Grundbesitz jedoch, welchen nach der Unter- 
werfung die Leute alle gestiftet oder verpfändet haben, ist die 
Steuer nach der früheren Ordnung einzuziehen. Wer sie hinter- 
zieht, wird schwer bestraft. 
3. Die Mönche, Nestorianer, Taoisten und DaSman brauchen beim 
Handel keine Steuer zu zahlen. Sie dürfen jedoch nicht die Waren 
anderer steuerpflichtiger Leute fälschlich als eigene Ware an- 
geben und so mit durchschmuggeln. Bei Verstoßen hiergegen 
soll man ein Verhör über den Tatbestand anstellen und die Schul- 
digen verurteilen, die Waren aber beschlagnahmen. Ihre Läden, 
Theater2, Herbergen und Rastplätze und Waren sollen als Buße 
Steuer zahlen. 
4. I n  Shang - tu  _L: ms, T a - t u  ka4 und Yang -chou  #j H5 
I )  Meist mit 'Tibet' übersetzt, aber jedenfalls nur das tibetische Grenz- 

land bezeichnend. 
2) ij# B = & ctr. R 232 n. 1. 

3) Die zweite der mongolischen Residenzstädte, das heutige Dolon 
im Chahar-Gebiet. 

4) Die dritte Residenzstadt Yen- king, das spätere Pe king. 
5) Die berühmte Literatenstadt im Huai-Gebiet. 
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sind früher durch Kaiserliche Verfügung an die Klöster T a  k' ien- 
yüan  sze k E X 3, T a  h ing-k iao  sze ;li; &k 3 und T a  
hu-kuoh  jen-wang sz& k 3 C X 3 Gerechtsame für 
Weinläden und Seeablagenl verliehen worden. Was die heraus- 
gewirtschafteten Gelder und Waren anlangt, so sollen die zustän- 
digen Beamten für eine regelmäßige Erledigung sorgen, daß 
(daraus die Pachten) beim Fiskus eingezahlt werden. Was die 
Klosterfamilien2 an Geld und Waren bekommen müssen, soll 
die Behörde vorstrecken. Man soll nicht (wie ?) vorher noch be- 
sondere Beamte dafür einsetzen und damit die öffentlichen 
Gelder noch schädigen. YT XXIV, 12v. 

1295 Aus einem Bericht der Zentralregierungsbehörde: "Der Ne- 
storianer M a-  si - s z e- ki  -s zes hat in dem erhabenen Namen des 
Kaisers, des Kaisers S ecen, der Kaiserin Y ü - t s u n g  @ $ und 
der Kaiserinwitwe in K iangnan  aus eigener Machtvollkommen- 
heit einen Tempel gebaut und dazu von fiskalischem Boden ge- 
nommen. Die zu zahlende Pacht aber und die Steuern von den 
gekauften Grundstücken zahlt er nicht an den Fiskus, und im 
Tempel verfertigt er Weihrauch und Kerzen." Auf einen so lau- 
tenden Bericht ist ein Kaiserliches Edikt ergangen, daß einer- 
seits Ai-se % gP und Gen. anweist, über diese Angaben zu 
berichten, und uns (der Behörde) befiehlt, darüber zu beraten und 
Meldung zu erstatten. Unsere Uberlegung geht dahin: In Rück- 
sicht darauf, daß für die Umsatz- und Bodensteuer der Mönche, 
Taoisten, Nestorianer und DaSman seit langem eine Regelung 
festgesetzt ist, haben wir an den Kaiser berichtet: "Es gibt ein 
überall gültiges Kaiserliches Edikt. Wenn man von einem überall 
gültigen Kaiserlichen Edikt abgeht, dann werden solche allgemein 
gültigen Kaiserlichen Edikte nicht mehr befolgt werden, und 
andere Leute werden auf den Vorgang hinweisen. Sie sollten nach 
den Bestimmungen die Getreideabgaben leisten. Wenn ihre Kraft 
dazu nicht ausreicht, können sie melden, daß sie nicht einverstan- 

I )  D. h. Schiffsanlegeplätze tnit Recht zur Gebührenerhebung, auch 
für Fischereiausübung s. YT XXII, 94, 95. 

2) Die Hörigen der Klöster. 
3) Der Name müßte Masisgis oder älinlich lauten. 
4) Der Form des Namens nach vielleicht ein Landsmann des Vorigen. 
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den sind." Auf diesen Bericht erging ein Edikt mit zustimmendem 
Bescheid und besonderer Geltung. T T  XXIX, IOV. 

1296 Ein Kaiserliches Edikt besagt: Auf Weisung des C h a n g  
T' ien-shi  hat das ts ih-hien yüanl gemeldet: 'Die in unseren 
Klöstern im Ki angnan-Gebiet wohnenden Taoisten haben für 
die nach der früheren Sung-Zeit käuflich erworbenen Grund- 
stücke an die zustiindigen Magazine die Steuer geliefert. Jetzt 
kommt es vor, daß sie nicht in ihre eigenen Städte, sondern an 
die Magazine anderer entfernt liegender Städte liefern solien. 
Durch derartige Lieferungen haben die Taoisten große Lasten.' 
- Von jetzt ab wird nun bestimmt, claß das von den Taoisten zu 
liefernde Speichergetreide nach der früheren Ordnung nur an 
die Speicher in den von ihnen bewohnten Städten zu liefern ist. 
Nachdem dies bekanntgegeben, haben die Leute, welche die 
Taoisten nicht an die Speicher in den von ihnen bewohnten Stad- 
ten, sondern an die Speicher in entfernt liegenden Stiidten liefern 
lassen, sich wohl zu fürchten! Die Taoisten aber, die etwa das 
nach dieser Bekanntmachung ordnungsmäßig zu liefernde Korn 
nicht richtig liefern, haben sich auch zu fürchten! Besondere 
Geltung. YT XXIV, 13~2 .  

1298 Das Filialzensorat hat vom Zensorat eine Mitteilung erhalten: 
Der Mönch W u  Ch i -nan  +!++E $j in der Provinz Kien-tCh 
!& BS regt an, für sein ständig bewohntes Grundstück von den 
verschiedenen Punkten der fiskalischen Pacht befreit zu werden. 
Wie wir aber aus einer genauen Prüfung der Grundstückssachen 
ersehen haben, entspricht der Fall nicht dem der 'Dürre und 
uberschwemmung bei Maulbeergrund~tücken'~. Daher haben 
wir die Sache an die Zentralregierungsbehörde gegeben, die 
darauf unserem Präsidenten folgenden Beschluß zugestellt hat: 

-- 
I )  Dieses der Akademie unterstehende Amt, dem die Aufsicht über 

die Schulen und die Heranziehung wertvoller Kräfte fUr den Beamten- 
stand oblag, bildete auch die dem Taoismus übergeordnete Behörde. 
S. R 106 n. 2. 

2) Danach haben die Taoisten in Kiangnan damals also tatsächlich 
Getreidesteuern gezahlt. 

3) Im heutigen Chekiang (Yen-chou). 
4) Dies muß ein Präzedenzfall oder eine m'dgebende Regelung ge- 

wesen sein, über die aber keine Auskunft gefunden wurde. 
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Künftighin soll man allerorts in Sachen der Absetzung von Ge- 
treidesteuer, Leistungen und Steuer der Bevölkemng in Gemäß- 
heit mit dem Fall 'Dürre und uberschwemmung von Maulbeer- 
grundstücken' verfahren und die Sachlage durch die Polizeiämter 
prüfen lassen, um eine zuverlässige Grundlage für die Entschei- 
dung zu haben. YT XXIV, qv. 

1300 Die Behörden der Provinzen Ho-nan,  Kiang-Che und 
Shen-si haben an die Zentralregierungsbehörde gemeldet: "Mön- 
che, Taoisten, Nestorianer und Ddman haben mit großem Geld- 
kapital Geschäfte aufgemacht und treiben Handel, zahlen aber 
keine Steuern dafür. Wenn sie dann zwischen sich noch andere 
Handelsleute mit einschmuggeln, ist das schwer zu unterscheiden, 
und erwächst damit dem Steuerwesen ein großer Schade. Wir 
Provinzialbehörden haben erwogen: Wenn die Mönche, Taoisten, 
Nestorianer und DaSman einkaufen, was sie für ihre eigene Klei- 
dung und Nahmng bedürfen, und dafür die in ihren Klöstern 
produzierten Güter und Waren verkaufen, so geht es schließlich, 
daß sie dafür keine Steuern zahlen. Wenn sie aber mit Groß- 
kapital Kaufläden aufmachen und Großhandel treiben und dann 
keine Steuern davon zahlen, so ist das unstatthaft. Und dann 
schmuggeln sie bei der Gelegenheit noch Außenseiter mit herein1 
Wie wäre es, wenn man diese Leute ordnungsmäßig die Steuern 
zahlen ließe ?" Auf diese Meldung kam ein amtliches Schreiben, 
man solle sie zahlen lassen. T T  XXIX, 121. 

1301 Ein Antrag wird angenommen und durch besonderes Edikt 
sanktioniert, daß alle Leute gleichviel welcher unterworfenen 
Völkerschaften sowie die Schiffer vom Korntransport und (die 
Transportleute von) Weihrauch, Weinreis1 und Tribut, die Ärzte, 
Konfuzianer, Mönche, Taoisten, Nestorianer und DaSman, die 
Jäger und uberseekaufleute, alle diese Arten von Leuten für den 
Ackerbesitz, den sie verheimlicht haben, Steuern zahlen sollen. 
TT XVII, 51. . 

1301. Das Vcrwaltungsamt meldet: Die Provinzialbehörden haben 
uns geschrieben, daß sie eine Eingabe gemacht hätten, die Mönche, 
Taoisten, Nestorianer und DaSman sollten zur gesetzlichen Steuer 

I )  nno-mi zur Weinbereitung bestimmter Reis, vgl. dazu die 
Akten bei YT XXII, 65ff. 
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herangezogen werden. Wir (vom Verwaltungsamt) haben darauf 
mit den Lamas1 beraten: Die Nestorianer und DaSman treiben 
Handel mit kleinen und großen Perlena und sonstigen Kostbar- 
keiten. In den ein bis zwei Läden der Klosterleute treiben sie 

' etwas Kleinhandel und haben Tempel gebaut, in denen sie für 
das Leben des Kaisers beten. Sie halten sich an die vegetarische 
Kost der Mönche. Die Mönche und Taoisten brauchen gemäß 
den alten Edikten keine Steuern zu zahlen. Wie ist es da angängig, 
daß die Nestorianer und DaSman nach Eingaben der Provinzial- 
behörden Steuern zahlen sollen? TT XXIX, I Z V .  

1303 Ein Edikt erging: Der Kaiser S ecen hatte vordem dem Mei- 
ster P' a g s - p as den Titel eines Kaiserlichen Präzeptors verliehen 
und ein Nephritsiegel für Edikte mit dem Auftrag, die Verwaltung 
der Mönche in allen Provinzen zu führen. Jetzt geben Wir den 
Auftrag, an Stelle des Meisters P' ags-p a die Verwaltung der 
Mönche zu übernehmen, den Titel eines Kaiserlichen Präzeptors 
und das Nephritsiegel für Edikte an Nien-chen-kien-tsang4. 
Wir richten an euch Mönche die Aufforderung, nicht von den 
Worten des Kaiserlichen Präzeptors Nien - C hen- kien- t sang 
abzuweichen und genau nach den heiligen Schriften und den 
Pflichten der Lehre zu wandeln1 Mönche, Beter und Pan-pu-  
s z es, die ihr sie nicht genau beachtet, solltet ihr euch nicht fürch- 
ten und schämen1 Dafür ordnen Wir nun für euch an, daß ihr 
keine Abgaben und Steuern leisten sollt. Das Edikt wird in 
Geltung gesetzt. Besonderer Kaiserlicher Wille. YT XXIV, 141. 

1304 Die Zentrtrlregierungsbehörde berichtet: Wir sind zu der uber- 

I )  Es fällt auf, daO hier Lamas für Nestorianer und Mohammedaner 
eintreten. 

2) Tana sind große Perlen, s. NT 238, 274. 
3) Der bekannte Schirmherr des Buddhismus und Vater der mon- 

golischen Quadratschrift, seine Biographie YS CCII, übenetzt von 
Wylie. 

4) Tatsächlich war er der fünfte Nachfolger im Amte des Lama 
Phagspa  und hat es nur ein Jahr wahrgenommen. Sein unmittelbarer 
Vorgänger war Ki- las-pa Odsir von 1294-1303, s. YS CCII. 

5) Beter oder Beschwörer, das zweite Wort B 4 ,B,, dessen 
eigentliche Bedeutung sich nicht feststellen ließ, muß wohl tibetisch sein, 
ein buddhistisches Amt. 

Phi1.-hist. Klasse 1940, Bd. XCII, 2 3 
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legung gekommen: Der Aufwand des Staates an Geld und Korn 
ist gewaltig, und die seit den letzten Jahren eingekommenen 
Beträge sind zu gering und decken den Bedarf nicht. Wie wäre 
es, wenn man, wie es nach den früheren Edikten des Kaisers 
Cinggis ,  des Kaisers H a h a n ,  des Kaisers Monggo,  des Kai-- 
sers Shi - t su  und des (regierenden) Kaisers bereits geregelt war, 
die Mönche, Taoisten, Nestorianer und DaSman, wenn sie Handel 
treiben, die Umsatzsteuer zahlen ließe? Der Bescheid lautete: 
Es soll demgemäß verfahren werden. T T  XXIX, 13 r. 

I304 In einem Kaiserlichen Mandat heißt es in einem Abschnitt: 
Nach den Familienlisten der verschiedenen Rassen bei Militär, 
Postleuten, Volk und Handwerkern ist es in den letzten Jahren 
immer wieder vorgekommen, daß Leute Mönche und Taoisten 
wurden, um ihre Familien zu decken und den Steuern und Dienst- 
leistungen zu entziehen. Wenn man das nicht in Ordnung bringt, 
wird man auf die Dauer den Schaden den Armen und den kleinen 
Leuten aufbürden. Künftig soll es so gehalten werden: Wer da, 
abgesehen von den Innerasiaten fo, Al, aus der Familie auszu- 
scheiden wünscht, vorausgesetzt, daß die Arbeitskräfte der Familie 
reichlich sind, so daß die Steuern und Dienste nicht beschränkt wer- 
den, sowie daß noch Brüder vorhanden sind zurUnterhaltspflicht für 
die Eltern, der soll sich zu dem Beamten des Standesregisters be- 
geben und sich vor ihm erklären. Wenn dann die Richtigkeit 
(der Angaben) nachgeprüft und an die vorgesetzte Behörde be- 
richtet ist, wird in den einzelnen Provinzen ein Scheint ausgestellt, 
und danach erst ist es erlaubt, sich den Kopf zu rasieren. Zu- 
widerhandelnde machen sich strafbar und werden dem Laien- 
stande wieder zugeführt. T T  XXIX, I r. 

1307 Aus einer Meldung der Zentralregierungsbehörde V. J. 1312 : 
'In Sachen der Steuerzahlung der Mönche, Taoisten, Nestorianer 

I )  Slh-muh 'Farbe - Auge' eine Bezeichnung für die Völker Kib- 
cak, Tangguten und die Mohammedaner, welche die zweite Stelle 
unter den Völkern des Reiches bildeten, nach den Mongolen, aber vor 
den Han-jen B An, d. h. Koreanern, Jurcen, Kitan und Nordchinesen, 
und den Nan-jen j$j An, d. h. Südchinesen, den Bewohnern des Süd- 
Sung-Reiches. 

2) D. i. der eingangs erwähnte ubertrittsschein tu-h'eh. 
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und DaSman: Da vordem unsere Behörde und das Verwaltungs- 
amt in ihren wechselseitigen Anträgen nicht einig waren, so haben 
im Schafjahr (1307) zur Zeit des Kaisers Öljei tu  der Kanzler 
Öljei1 und seine Leute mit den DaSman von unserer Behörde und 
dem Kaiserlichen Präzeptor K i  -1 as -p  a 0 dsir2 vom Venvaltungs- 
amt in einer Beratung folgendes beantragt, was dann feste Geltung 
erhielt: Abgesehen von den ständigen Wohnstatten, die Altbesitz 
aus der früheren Sung-Zeit darstellen, und den ständigen Wohn- 
sitzen, die durch Edikt des Kaisers S hi  - t s U angewiesen sind, 
haben (die Mönche usw.) für alle anderen (Grundstücke), die sie 
nach der ,Besitzergreifungd sich von den Leuten durch Stiftung 
oder Verpfandung dolos angeeignet haben, wie früher die Steuer 
zu zahlena. T T  XXIX, I ~ V .  

1312 Aus derselben Meldung: . . . Als später das Verwaltungsamt 
zur Zeit des Kaisers Kü lug  beantragt hat, man solle sie (für 
solchen Besitz) keine Steuern zahlen lassen, hat daraufhin unsere 
Behörde wieder beantragt, man solle sie gemäß der festgesetzten 
Ordnung aus dem Schafjahr doch zahlen lassen. Und so ist dann 
angeordnet worden. Im vergangenen Jahre kam auch ein An- 
trag: Jetzt hat sich die Provinzialbehörde von Ki ang-Ch6 an 
uns gewandt: Die Mönche sind im Besitz von Edikten von Kai: 
sern und Kaiserinnen, die ihnen das Venvaltungsamt beantragt 
und beschafft hat und die da besagen, daß sie keine Steuern 
zahlen sollten. Wie ist es nun richtig? Wir (von der Zentral- 
regiemngsbehörde) sind zu dem Schluß gekommen: Bei Acker- 
bau Zahlung von Bodensteuer, bei Handel Zahlung von Umsatz- 
steuer, dafür liegt ein Edikt des Kaisers Cinggis  vor. Man sollte 
jetzt gemäß der im Schafjahr von uns mit dem Kaiserlichen Prä- 
zeptor als Beamten des Verwaltungsamtes beschlossenen und in 
Kraft gesetzten Ordnung verfahren. Die ausgegebenen und in 
Besitz gehaltenen Verfügungen der Kaiser und Kaiserinnen sollte 
man einziehen. Den bi-ce-ci-Beamtenq aber soll man sagen: 

I )  Seine Biographie bei YS CXXX. 
2) Siehe Note 4 auf C.  33. 
3) Diese Verfügung vom 'Schafjahr' wird später als maßgebend zitiert. 
4)  Das zweite Zeichen M, in den Wörterbüchern vom Lautwert Pu, 

so auch von C havannes gelesen, in buddhistischen Wörtern für die 

3 * 
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künftig müssen sie, wenn sie Edikte der Kaiser oder Kaiserinnen 
(in Abschrift) geben, klar und deutlich schreiben, daß sie (die 
Monche) außer dem, was sie aus der Zeit der früheren Sung 
besessen haben, und dem, was ihnen durch Edikt des Kaisers 
S hi  - t s u als ständiger Wohnsitz angewiesen ist, im übrigen 
alles nach der Ordnung versteuern müssen. Auf diesen Antrag 
kam die Genehmigung und ein Edikt, man solle nach der 
früheren Ordnung verfahren. Besonderer Kaiserlicher Wille. 
T T  XXIX, 1 3 ~ .  

1313 Ein Edikt besagt: In  Zukunft sollen die Behörden der Zivil- 
verwaltung nicht mehr die Gerichtsbarkeit über die Mönche haben. 
Entsprechend der Ordnung der früheren Edikte sollen bei Raub, 
Betrug und Körperverletzung (seitens der Mönche) nur die 
schwereren Straftaten von den Zivilbeamten geahndet werden1. 
Außer diesen Fällen aber sollen, wenn die Mönche unter sich 
irgendwelche Klagesachen gegeneinander haben, in den einzel- 
nen Klöstern die Abte-Mönchsvorstinde die Sachen erledigen. 
Wenn Monche mit Laien Streitsachen über Grundstücke haben, 
sollen die Zivilbehörden mit den Äbten-Mönchsvorständen der 
einzelnen Klöster gemeinsam die Sachen untersuchen und ent- 
scheiden. Wenn eine Sache vorliegt, die zu untersuchen ist, soll 
man im Yamen der Zivilsachen zur Entscheidung zusammentreten. 
Erscheint der Abt-Mönchsvorsteher nicht zum Termin, so soll 
die Zivilbehörde (allein) nach dem Gesetz entscheiden. Wer von 
ihnen die Sache versäumt hat, das sollen die Beamten der Polizei- 
behörde nach dem Gesetz feststellen. Die Zivilbehörden dürfen 
dabei den Mönchen, die ja doch keine Yamen haben, keine 
Schwierigkeiten machen2. Was die Steuerzahlung anlangt, so 
brauchen sie (die Mönche) für die Grundstücke ständigen Wohn- 
sitzes und Eigentum aus der früheren Sung-Zeit sowie die Grund- 
stücke, die ihnen vom Kaiser Secen  gegeben sind, keine Steuern 

indische Silbe s k ,  muß hier dem Laut ct? entsprechen = biceci (bicigtci) 
'Sekretär', Amtsschreiber, s. K. I 15ob, Poppe's neues mongolisch-tür- 
kisches Wb., Moskau 1938 S. I 18 b, 433u.Vgl. auch R, S. 54 (bei YT XXXI 
I V die Schreibung B- 8). 

1) Vgl. R, LXXVII. 
2) D. h. aus Schikane die Mönche zu entfernt liegenden Behörden 

bestellen. 

zu zahlen. Was sie aber an Grundstücken haben, die nach der 
Besitzergreifung von K i a n g n a n  ihnen von den Leuten gestiftet 
oder durch Kauf erworben oder als Pfand erworben sind, dafür 
sollen sie gemäß dem früheren Gesetz Steuern zahlen. Für Post- 
pferde aber, Gebühren und sonstige Lasten irgendwelcher Art 
sollen sie nicht aufkommen. Weiter sollen sie die in den ein- 
zelnen Klöstern ordnungsmiißig bestallten Schriftauslegerl und 
Ältesten nicht wechseln. Sondern wenn etwa ein früher beauf- 
tragter Mönch mit dem Tode abgegangen ist, soll man aus 
demselben Kloster einen Schriftausleger oder Ältesten beauf- 
tragen, der ein gründliches Wissen hat. Wenn es in dem betr. 
Kloster keinen solchen gibt, soll man aus den in der Wissen- 
schaft gut beschlagenen Schriftauslegern oder Ältesten der an- 
deren Klöster einen beauftragen, der der Mönchsgemeinde 
genehm ist. Dies wird bekanntgegeben. Zivilbeamte und Mön- 
che, die davon abweichen, haben die sich nicht zu fürchten! Be- 
sonderer Kaiserlicher Wille. T T  XXIX, g V. 

1 3 x 4  Die Zentralregierungsbehörde berichtet: "Der Kaiserliche 
Präzeptor C OS-gi  O d s e r q a t  beantragt: 'Die Mönche im Gebiet 
von H o - s i  leiden schwer unter Steuerlasten und Kornabgaben. 
Sie sollten gemäß der für die übrigen Mönche geltenden Ordnung 
keinerlei Abgaben leisten.' Er  hat ein (entsprechendes) Edikt 
erhalten und an das Verwaltungsamt gegeben. Als Beweisstück 
haben diese (Beamten) es uns in einem Schreiben zugeleitet. Nun 
gibt es von früher verschiedene Edikte, wonach die im Gebiet 
Ho-s i  wohnenden Mönche die gleichen Steuern zahlen sollen 
wie das Volk: die dortige Bevölkerung ist spärlich. Dazu haben 

I) ig R, S. 206. 
2) =C' OS-ky i 'od-zer Lichtstrahl der Religion, mongolisch nom U n 

ge re 1, der Wiederhersteller der alten, aus der uigurischen hergeleiteten, 
aber jetzt senkrecht gestellten Schrift und älteste mongolische ubersetzer 
aus dem Kanon, so des Kommentars Bodhi carya avatara  (hrsg. von 
B.Y.Wladimirzow, bibliotheca buddhica XXVIII). In der Reihe der 
Kaiserlichen Präzeptoren bei YS CCII findet er sich nicht aufgezählt. 
Für das Jahr 1314 ist ein Siafig-örh-kia-sze (sans-rgyas ?) angeführt. 
Dagegen ist ihm in dem tibetischen Geschichtswerk Hor c'os byun von 
Jigs-med na mk'a (hrsg. und übers. von Georg Huth,  Straßburg 
1892) auf S. 102 eine kurze Biographie gewidmet. 
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die dortigen Mönche größtenteils Frauen und Kinder, können 
daher den übrigen Mönchen nicht gleich gelten. Wie wäre es, 
wenn man sie gemäß den früheren Edikten behandelte?" Auf 
diesen Antrag erging ein Edikt: Wenn es tatsächlich so ist, sollen 
die Mönche, welche Frauen und Häuser haben, Steuerlasten und 
Kornabgaben tragen und Postpferde und Gebühren liefern. Die 
Mönche aber, welche keine Frauen und Häuser haben, sollen 
nichts liefern. Besonderer Kaiserlicher Wille. TT XXIX, 6v. 

1318 Aus einem Antrag der Zentralregierungsbehörde über die 
Steuerpflichten: Die Mönchs- und Taoistenklöster sollen im Süden 
von (dem Ende) der früheren Sung an, im Kerngebiet und in 
Y ü n - n a n  vom I. Jahre Y ü a n  - C h e n1 an als Termin, für Grund- 
stücke ständigen Wohnsitzes und Altbesitz sowie Schenkungen der 
Kaiser von Steuern befreit sein. . . Die Mönche und Taoisten sollen 
für die später dazu erworbenen Grundstücke, für welche die Bevöl- 
kerung (früher) Steuern gezahlt hatte, sowie die übrigen Grund- 
stücke, für welche das Vermögensaufsichtsamt die Bebauung zu 
besorgen hatte, insgesamt entsprechend der Produktion gleicher- 
maßen Steuern zahlen mit der übrigen Bevölkerung wie Militär, 
Postleuten, Bürgern2, Handwerkern, Ärzten, Konfuzianern, Fa- 
brikarbeitern #& F, Korntransportschiffern, aller Rassen und 
gleichviel welcher Farnilienlisten. Auf diesen Antrag erging ein 
zustimmendes Edikt mit dem besonderen Kaiserlichen Willens- 
vermerk. YT suppl I1 36 '. 

1320 AUS einem Antrag der Zentralregierungsbehörde betr. Steuern: 
Jetzt haben wir beschlossen: Die Mohammedaner, Nestorianer, 
Chu-hu 'p'r a3 und DaSman haben, wenn sie, die Klöster und 
Tempel behütend, darin wohnen, die heiligen Texte rezitieren 
und für das Leben des Kaisers beten, entsprechend den früheren 

I )  D. i. 1295. 
2) Für die Bezeichnung E min Volk, Bürger, blieben nur die Berufe 

der Bauern, Handelsleute, Angestellten, Arbeiter und die Privatleute 
übrig. Die Beamten können schwerlich mit dazu gerechnet sein. 

3) Mit ri chu-Au (das Zeichen 'If'fa wohl zu ergänzen = chu- 
Au-tu) in der Reihe der religiösen Gemeinschaften können nur die Juden 
gemeint sein, die sonst J? 3% cAu;Au-ft? genannt werden. Vgl. Wieger, 
Textes historiques S. 1890. 
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Edikten keine Steuern zu zahlen. Im übrigen . . . haben sie, wenn 
I sie Land besitzen, Bodensteuer, wenn sie Handel treiben, Um- 

satzsteuer zu zahlen. Der Antrag wurde durch ein Edikt gut- 
geheißen, seine Durchführung befohlen. YTsuppl. I1 3 5 ~ .  

I 

1 1320 Ein Kaiserliches Edikt, bekanntzugeben an die Beamten der 
Filialzentralverwaltungsämter, der Filialzensorate, der Ver- 
mittlungsämter, der Polizeiämter sowie an die Gouverneure in 

I 
den Städten: Der Chang  T' ien-shi  hat an die Beamten des 
Kultusamtsl eine Eingabe gerichtet: Den im Kiangnan-Gebiet ~ befindlichen, in Privatwohnungen wohnenden Talisman-Taoistene 
sei in einem früheren Edikt des Kaiscrs Sh i  - t s u  eine Verfügung 

I gegeben worden, d d ,  wenn sie den Acker bebauten, sie Boden- 
1 steuer zu zahlen hätten, wenn sie Handel trieben, Umsatzsteuer, 

I im übrigen aber keinerlei Abgaben leisten sollten. Jetzt hätten 

~ sie aber an die Zivilbehörden dieselben Steuerforderungen zu be- 

i gleichen wie das Volk. So die Eingabe. Ob das nun wahr ist oder 
nicht? Jedenfalls sollten sie nach dem Grundsatz der früheren 

I Edikte (nur) bei Ackerbau die Bodensteuer, bei Handelsbetrieb 

i die Umsatzsteuer zahlen, außer Boden- und Umsatzsteuer aber 
keinerlei Abgaben leisten. So lautete die Bekanntmachung. In 

I Anbetracht dessen sollen sich die Steuererheber in acht nehmen. 
I Wenn aber diese Talisman-Taoisten in Anbetracht des Erlasses 
f dieser Bekanntmachung etwa (auch) die Boden- und Umsatzsteuer 

nicht zahlen sollten, dann wehe ihnen1 Das Edikt haben Wir im 
Affenjahre geschrieben, am 25. des 11. Monats, als Wir in K u o h -  

I chou $D $14 weilten. YT XXXIII gv. 
I 

1 111. Einzelprivilegien (Inhalt der von Chavannes heraus- 
gegebenen einschlägigen Inschriften) 

1252 Ein Taoistenkloster wird mit der Pflege von Weingärten für 
den Kaiserlichen Haushalt betraut, erhalt dafür Steuerfreiheit. 
XXXVII. 

1252 Ein Taoistenkloster erlangt Steuerfreiheit anläßlich größerer 
Ausbesserungsarbeiten an den ~ e m ~ e l ~ e b ä u d e n  und auf Er- 

I )  % ,! % tsih-hien yüan s. S. 31. n. I .  
2) Wohl taoistische Magier, die nicht zu einer Klostergemeinschaft 

gehören. 
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suchen eine besondere schriftliche Bescheinigung darüber. 
XXXVIII1. 

1257 Anläßlich der Wiederherstellung von Tempelbaulichkeiten 
ergeht ein Verbot an die Dienststellen und das Militär, die Taoisten 
durch irgendwelche Beliistigungen im Bau oder in den Gebeten 
für den Kaiser zu stören. XLa. 

1261 Einem Taoistenkloster war der Erlaß eines Prinzen zurück- 
gezogen worden, wonach Einquartierungen von Postleuten und 
Militär, sowie das Abholzen der Bäume auf seinem Grundstück 
untersagt war, wogegen die Taoisten aber für das Leben des 
Kaisers zu beten hatten. Der Erlaß wird auf Antrag vom Kaiser 
erneuert. XLI. 

1275 Dasselbe Verbot wird zugunsten eines anderen Klosters aus- 
gesprochen mit der Verpflichtung der Beamten zum Schutz der 
Mönche. XLII. 

1276. Das Schutzedikt eines Prinzen bestimmt gelegentlich der 
Ernennung eines neuen taoistischen Vorstehers, daß die Mönche, 
Nestorianer, Taoisten und Ddman von Boden- und Umsatzsteuer 
befreit und ihnen keinerlei Requisitionen und Lieferungen auf- 
zuerlegen seien, sie dafür aber Gebete für den Kaiser darbringen 
sollten. Es beruft sich dabei auf die Edikte der Kaiser Cinggis  
und H a h a n .  XLI113. 

I)  Es werden hierunter einige Verbesserungsvorschläge zu Ch's uber- 
setzungen angebracht. So muß man wohl im vorliegenden Stück 2. 12 

die Stelle f i  f& #. übersetzen: man hat die Steuerbefreiung be- 
reits eingeleitet (einen Antrag gestellt), aber außerdem . . . 

2) In 2.718 liest Ch $,die Inschrift (Tafel 16) hat (, , eine häufige Falsch- 
schreibung für (so z. B. bei NT 72,l I in der Glosse). Die Textstelle 
der Inschrift würde also lauten j@ ;& s. Ihr Vier sollt be- 
raten1 - Vorher in Z. 6 gilt dieselbe Lesung. Am Ende der Inschrift; 
in der Datierung für die Lücke unten in der vorletzten Zeile statt des 
Zeichens '@J la ein j a  zu ergänzen: ch'e-ch'e-li-Ro ja-ha = ceceRliR 
bab a = im 'Blumengarten' (Ortsname), mongolisch: ceceRliR buh a buRui 
cah tur bicibei = Wir haben es geschrieben zur Zeit, als Wir in Ceceklik 
Bah weilten. 

3) Auf einige Textstellen dieser nicht einwandfreien Inschrift wird 
unten bei C I1 eingegangen werden. Vorläufig sei nur erwähnt, daß in 
der Anschrift der Passus f i  B 'über alle Gouvernements hin' sich 

1296 Ein Edikt beruft sich auf frühere Edikte, denen zufolge die 
Mönche usw. von Lieferungen aiier Art befreit seien, und bestimmt 
im Sonderfall, daß das taoistische Kloster mit seinen Gebäuden 
vor aller Einquartierung und Requisition der Kuriere geschützt 
sein solle, dazu befreit von Boden- und Umsatzsteuer. XLVI1. 

1296 In  diesem Edikt wird einem taoistischen Kloster der Schutz 
vor allen Forderungen zugesagt, abgesehen von der Boden- und 
Umsatzsteuer. Auch die früheren Edikte der Kaiser C i n g g i s  
und H a h a n  werden mit dieser Einschränkung 'abgesehen von' . . . 
zitiert. Chavannes' ubersetzung ist hier nicht korrekt. XLVII". 

1297 Ein Schutzedikt für ein Taoistenkloster: seine Gebäude dürfen 
nicht als Quartier benützt werden. Sie sollen keinerlei Requi- 
sitionen leiden, und von ihrem Besitz und ihren Anlagen darf man 
ihnen nichts fortnehmen. XLVIII. 

1305 Unter Berufung auf frühere Edikte der Kaiser Cinggis ,  
O g o t a i  und Secen ,  die den Mönchen usw. gegen ihre Gebete 
für den Kaiser den Schutz vor allen Requisitionen zusichern, wird 
einem Buddhistenkloster dasselbe versprochen, dazu die Befreiung 
von Dienstleistungen und Schutz seines gesamten Eigentums. L. 

im mongolischen Text nicht findet, eine Abweichung, die Lewicki nicht: 
vermerkt. - Zu Ch's Fußnote 3 auf S. 378 wäre zu sagen, daß der Aus- 
druck & lifi & in der Glosse bei NT, aber auch in den Akten häufig 
vorkommt in der Bedeutung 'an Stelle von, als Ersatz für' und dem mon- 
golischen oran a Z. 13 entspricht. S. auch D I1 Inschr. I11 Z. 14. 

I) Aus Z. 9 übersetzt Ch, mit Vorbehalt, den Ausdruck üff = 'er 
ist der Oberste' (le grand maftre Li esc le chef des religieux taoisies). 
Es handelt sich aber um den Gegenwert des mongolischen Wortes ieri'uien, 
das wieder dem chinesischen nachgestellten $$ entspricht, also: 'die 
Taoisten mit dem Großmeister Li an der Spitze'. Diese Inschrift ist 
nicht nur an vielen Stellen verwischt, sondern auch der lesbare Text ist 
eigentümlich. In Z. 1-14 ist die Postposition +& @J (= I E) auf 
den Satzabschluß # zu beziehen: 'Wir haben an die Taoisten mit 
dem Großmeister Li an der Spitze (oder 'dem Großmeister Li und seinen 
Taoisten') ein Edikt gegeben, daß sie nicht von der Norm des erhabenen 
Herrn Lao abweichen, sondern für Uns . . . beten sollen'. Die eingescho- 
bene Floskel j& @ 'deshalb' scheint das Satzgefüge zu unter- 
brechen. 

2) ZU dieser Inschrift siehe das im folgenden unter C, I1 Gesagte. 
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1306 Ein ähnliches Schutzedikt für das Eigentum eines anderen 
Buddhistenklosters, das sich durch allerhand Eingriffe in seinem 
Studium der heiligen Schriften und seinen Gebeten gestört fand: 
man soll U. a. kein Steuergetreide und keine Umsatzsteuer von 
ihm einfordern. LI1. 

1309 Das Edikt zitiert frühere Edikte der Kaiser Cinggis, Ogo- 
t ai,  Secen und Öljeitu mit der Formel, daß die Mönche usw. 
keinerlei Abgaben leisten sollten, und spricht dann im Sonderfalle 
des Taoistenklosters von der Befreiung von Umsatz- und Boden- 
steuer, sowie den Abgaben von allem seinem Besitz und seinen 
Unternehmungen. LII. 

1314 Ein Edikt mit gleichem Inhalt und gleichem Zitat, danach 
wieder Befreiung des Klosters von Boden- und Umsatzsteuer. LWa. 

1318 Unter Berufung auf Edikte der Kaiser Cinggis ,  Ogotai ,  
Secen, Öljeitu und Külug,  die den Mönchen usw. Befreiung 
von allen Abgaben zusichern, gewährt das Edikt einem Buddhisten- 
kloster Schutz gegen jede Requisition seitens der Postleute. Es 
heißt dann, daß man dem Kloster von seinem Besitz, seinen Ein- 
richtungen und Betrieben, wie Läden, Mühlen U. dgl. nichts ab- 
fordern dürfe. Dazu wird ausdrücklich die Befreiung von Boden- 
und Umsatzsteuer bemerkt. LVS. 

1321 Ein Edikt gleichen Inhalts wie das vorige. Hier heißt es: Be- 
freiung von Getreideabgaben. LV14. 

1335 Unter Berufung auf frühere Edikte von den Kaisern Cinggis, 

I) Ober die Bedeutung der Formel 5a I& am Schluß des 
sonst in W e n - l i  gehaltenen Edikts siehe H,  S. 96. 

2 )  Dies ist die Jubiläumsinschrift. - Ch's ~ber~etzun~fouournitures en 
fiterie et en clrevaux für ($$ Kf mong. ula'a) 'Postpferde' ist 
wohl schon anderwärts berichtigt worden. 

3) Der im ganzen sehr stark verwischte mongolische Text zeigt auf 
2. 7 deutlich statt elcine die Schreibung encine, was L, S. 23 n. I als fehler- 
haft bezeichnet. Man könnte in diesem Falle vielleicht an eine Umschrei- 
bung aus dem Chinesischen denken. Denn für die Silbe el gibt es die 
Schreibung ,B, en mit dem links beigesetzten Index J, der oft unbeachtet 
bleibt. 

4) &e i% in 2. 3 U. 8 ist ein Kausativ = aifatbahu oder du'ufhahu 
'bekanntgegeben'. 
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Ogotai ,  Secen, Öljeitu, Külug,  Buyantu,  Gegen, H u -  
tuhtu ,  Jayatu  und Rincin-dpall mit Befreiung von jeder Ah- 
gabe wird hier einem Taoistenkloster außer sonstigem Schutz 
Befreiung von Getreidesteuer gewährt. LVII. 

1337 Berufung auf dieselben Edikte, auch sonst Gewährung der 
gleichen Vergünstigungen. Doch wird hier ausdrücklich Re- 
freiung von Boden- und Umsatzsteuer genannt. LVI112. 

1341 Ein Kaiserliches Edikt und zugleich Religionsedikt des Kai- 
serlichen Präzeptors bietet Schutz für den Klosterbesitz, seine 
Einrichtungen und Unternehmungen: man darf dem Kloster 
nichts dafür abverlangen und nichts davon wegnehmen. LIXS. 

I. Zusammenfassung 
In den Grundverfügungen ist schon i. J. 1236 von der Boden- 

steuer der Mönche und Taoisten die Rede. Im J. 1263 wird sie 
ebenso wie die Umsatzsteuer für Mönche, Taoisten, Nestorianer und 
DaSman ausdrücklich erklärt und ihr Betrag angegeben. In einem 
Edikt V. J. 1292 heißt es, der Kaiser Cinggis  habe bei Ackerbau 
auch die Mönche durchweg der Bodensteuer unterworfen, und in 
einem anderen V. J. 1309, die Bodensteuer für den Acker(bau), die 
Umsatzsteuer für den Handel sei das ideale System der Vorfahren. 
Für neuen Grunderwerb der Mönche und Taoisten in Ki  an  g - H  u ni 
nach der Besitzergreifung wird Steuerpflicht bestimmt und bestä- 
tigt in den Jahren 1291, 1312, 1313, 1318, 1322, 1325, 1326. 

I )  Hier haben wir die ganze Reihe der Herrschernamen außer dem 
letzten T o h a n  T e m u r .  

2) Die Schlußformel & $$ + m, mo. ülu'u ayuhun mud 
(= ü h  ayu+un u) "sollten sie sich nicht fürchten (vorsehen) ?" findet sich 
im W e n - l i  in der Form @ 41 i$ 3 z. B. in Sze-ma Kuang's . Schrift '& j- E % ZC. Vgl. auch H. 

3) Leider ist der tibetische Text von S y l v a i n  L6vi  nur im kurzen 
Auszug geboten worden. Eine vollständige Wiedergabe wäre wünschens- 
wert. - In 2. 14 unten verbessere & in (gemäD der Inschrift). 2. 16/17 
wäre zu übersetzen: „Man soll ihnen unter keinerlei Vorwand Sachen 
abnehmen, sondern sie in Ruhe (wohnen) lassen." 
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Befreiung von der Bodensteuer gibt es im Einzelfalle laut einer 
besonderen Verfügung V. J. 1291 für den Grundbesitz des Prinzen 
von Sung und seiner Mutter, beide Buddhisten. Befreiung für den 
Altbesitz aus der Sung-Zeit der Mönche und Taoisten in K iang -  
H u a i  wird erklärt i. J. 1291, bestätigt für die Monche 1312, für 
Altbesitz aus der Sung-Zeit und Schenkungen der neuen Dynastie 
1308; für die Mönche in Ki  a n g -  Che  bei Altbesitz und Schenkungen 
des Kaisers Sh i - t su  1332; für die Mönche in K i a n g n a n  1335; 
für die Mönche (im ganzen Reich ?) bei Altbesitz aus den Dynastien 
Kin  und S u n g  sowie Schenkungen der Y üan-Kaiser 1330. Eine 
Befreiung der Mönche von Pacht (von fiskalischem Boden) jELl wird 
i. J. 1304 erklärt. Von der Umsatzsteuer gibt es keine Befreiung. 
Befreiung von der Dienstpflicht wird für die Mönche in K i a n g n a n  
ausgesprochen i. J. 1277 U. 1320, für Nestorianer und DaSman 1324, 
für Konfuzianer 1333 U. 1334. Die Taoisten sind hier nicht erwähnt. 
I. J. 1334 wird für die Mönche und Taoisten die gleiche Dienstpflicht 
erklärt wie für das Volk. 

In  den Sonderver fügungen  der Akten findet sich das grund- 
legende Gesetz des Kaisers Cinggis  wiederholt erwähnt, daß bei 
Ackerbau von den Klöstern die Bodensteuer zu erheben sei, sonst 
zu erlassen. Im J. 1264 wird sie ausdrücklich wieder eingefordert, 
mit Angabe des Betrages. Bestitigt wird diese Pflicht i. d. J. 1289, 
1292, 1293, 1301. Befreiung von der Bodensteuer gab es für ständig 
bewohnte (Kloster-) Grundstücke, soweit Altbesitz aus der Sung- 
Zeit oder spätere Schenkung der Yüan-Kaiser, und zwar für das 
Kiangnan-Gebiet 1295. In Nordchina, S i -yü  sl, Ui 'ur  
und Yün-nan  wird den Mönchen i. J, 1295 die Bodensteuer für 
die Grundstücke erlassen, für die sie bis zum I. I .  des Jahres keine 
Steuer gezahlt hatten, dagegen nicht für die später und die'zwecks 
Steuerhinterziehung' erworbenen. Den Nestorianem, C h u  - hua, 
Mohammedanern und DaSman werden i. J.  1320 die auf den Grund- 
stücken liegenden Leistungen erlassen, aber nicht bei beackerten 
Grundstücken. 

Die Umsatzsteuer, für jeden Handel und Gewerbe festgesetzt, ' 
auch für die Mönche usw. schon von Kaiser Cinggis  bestimmt, 

I )  Das Tarim-Gebiet. 
2) Juden ? s. o. 
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wird für die Mönche von Kaiser Hub i l a i  i. J. 1293 ausdrücklich 
bestltigt. Kaiser Öljei tu  verlangt sie von ihnen nur bei Großhandel 
1300. Befreiung wird gewährt, soweit Selbstprodukte der Klöster 
zum eigenen Bedarf an Nahrung und Kleidung verkauft werden 
1300. Eine Befreiung schlechthin wird i. J. 1295 ausgesprochen, 
jedoch mit besonderem Verbot der steuerfreien Durchschmuggelung 
fremder Waren. 

Die Einzelpr ivi legien der Inschriften sind sehr weitgehend: 
Eine einzige chinesische Inschrift nimmt Boden- wie Umsatzsteuer 
von der Befreiung aus, auch im Zitat der früheren Edikte (Öljeitu) 
1296, eine zweisprachige (Hub il  ai) V. I 2 76 desgl. im mongolischen 
Text, wozu aber der chinesische im Widerspruch steht (Fälschung ?). 
Ausdrückliche Befreiung von Boden- und Umsatzsteuer i& I& 
$i( ff fsatt famha bu ögfyqeizeigen die Inschriften (Öljei tu) 1296, 
(Temur) 1306, (Külug) 1309, (Buyantu) 1318 U. (Tohan  Temur)  
1337. Eine Befreiung von Getreideabgabe bietet (Tohan  Temur)  
1335, eine Befreiung schlechthin (Ölj ei  t U) I 296 U. (Bu y a n t  U) 
1314 : a; E B @ #$ 5#$ alioa alba /rvbcir i bv agfugei. 

11. Betrachtung (Behandlung der Klöster, Gönner und Gegner, 
Unklarheit der Gesetzgebung) 

Verständlich ist der Sonderschutz der Klöster gegen gewaltsame 
Eingriffe und Störungen, auch die Befreiung der Mönche vom Ar- 
beitsdienst sowie von den mannigfachen allgemeinen Steuern und 
Abgaben, mit Rücksicht darauf, daß sie an sich ja als Arme leben 
sollten und kein Einzelvermögen kannten. Solche Vorrechte sind 
den Mönchen nie bestritten worden, bis auf eine Verfügung V. J. 
1334, den Arbeitsdienst betreffend. 

Der springende Punkt ist die B oden-  und die U m s a tz s t eu er. 
Wie liegt die Frage, und wie stellen sich dazu die Grundverfügungen, 
die Sonderverfügungen und die Einzelprivilegien? An sich sollte 
die Lage klar sein nach der grundlegenden Verordnung des Kaisers 
Cinggi  s und ihrer prinzipiellen Bestätigung durch H U b i  1 a i  und 
seine Nachfolger: 'auch für die Mönche Bodensteuer bei Ackerbau 
und Umsatzsteuer bei Handell' Diese Regel ist von den Regie- 
rungen der Kaiser Guy U k und Monggo nachliissig gehandhabt 
worden, und die Monche haben sich das Steuerzahlen abgewöhnt, 
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bis dann Hubi la i  im Beginn seiner Regierung auf Vorstellung der 
Behörden sich genötigt sah, die Klöster wieder an die Steuerpflicht 
zu erinnern. Danach aber hat gerade der Kaiser Hub i l a i  selbst 
die Regel durchbrochen, weniger durch Einzelvergünstigungen, wie 
im Falle der Mitglieder des fniheren Kaiserhauses, als durch die 
generelle Befreiung der Klöster im neu gewonnenen K i a n g  - H u a i  - 
Gebiet für ihren Altbesitz, V. J .  1291. 

H ubil a i  hatte gleich nach der Ablösung der S ung-Dynastie 
(1276 fiel die Hauptstadt, 1280 erlosch die Dynastie und datiert das 
endgültige Y üan-Reich) in den Gebieten Ki  ang -  t ung  und C h2-sil 
die Steuern erlassen und für das übrige Gebiet (von Süd-Sung) 
nur die Herbst-, nicht die Sommersteuer erheben lassen. Im J. 1282 
hatte er auf Antrag Yao  Yüan's #k angeordnet, in Kiangnan 
die Getreidesteuern gemäß der früheren Sung-Ordnung mit Geld 
abzulösen2. Es wird diesen vorläufigen Begünstigungen wohl eine 
politische Absicht zugrunde gelegen haben, der Wunsch nach Be- 
ruhigung der Volksstimmung im neuen Besitz. Tatslichlich muß 
beim Erscheinen der Mongolen in diesen Ländern eine allgemeine 
Steuerflucht eingetreten sein. Die Bevölkerung, wohl im Vertrauen 
auf das bekannte Wohlwollen der Yüan-Herrscher für die Mönche, 
stiftete oder verpfändete in weitem Umfange ihr Vermögen an die 
Klöster. Um diese großen Vermögenswerte steuerlich sich zu 
sichern, versuchte der Staat es mit dem Verzicht auf sein Steuerrecht 
über den Altbesitz. Es muß sich wohlgemerkt stets um bebautes  
Acker 1 a n  d handeln. Jedenfalls war nun durch dieses Privileg 
der Einbruch in die Steuerordnung erfolgt und Unsicherheit ge- 
schaffen worden. Von hier ab beginnt der Streit: Von anderen 
Seiten kommen jetzt Anfragen und Anträge, und es gibt darauf 
Erweitemngen des Privilegs, aber auch Versuche, es zu beschrän- 
ken. Schon wenig später, i. J. 1295, wird, wie wir aus den Sonder- 
verfügungen der Akten ersehen, eine Regelung nötig, die einmal die 
Vergünstigung regional erweitert auf den Norden und Westen des 
Reiches mit einem Termin vom I. I. des Jahres, dann aber in die 
Steuerfreiheit auch die Stiftungen der Yüan-Kaiser einbezieht. 
In  manchen späteren Verfügungen wird nur von Stiftungen des 

I )  = Kiang-Ch@, eines der zwölf Gouvernements. 
2) YS, XCIII unter @ @. 
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Kaisers S hi - t s u (H ubi 1 ai) gesprochen. Eine Verfügung V. J. 1330 
nennt für Nordchina den Altbesitz aus der Zeit der K in  und S u n g  
(bis 1234 bzw. 1126), was wieder eine Abschwächung bedeutete. 
Weitere Einschränkungen sind die Zusätze 'dauernder Besitz' 7ij( $, 
d. h. nicht gepachtete oder gepfändete Äcker, und 'ständig bewohnte 
Grundstücke' j& k, d. h. doch wohl Äcker, die an dem be- 
wohnten Kloster anliegen und zu seiner Verpflegung dienen, nicht 
auswärtiger Landbesitz1. Weiter werden die Mönche, die nicht nach 
der Regel leben, d. h. Frauen und Privatwohnungen haben, von der 
Vergünstigung ausgeschlossen. Als unbedingt steuerpflichtig wird 
der Neubesitz erklärt und alles Land, das doloser Weise, nämlich 
nur zwecks Steuerhinterziehung, von der Bevölkerung gekauft, ge- 
pachtet, gepfändet oder als Schenkung entgegengenommen worden 
ist. Diese Neuregelung wird auf den Antrag einer gemischten Kom- 
mission vom Kaiser Öljei tu  i. J. 1307 gutgeheißen und 1314 noch 
einmal von Kaiser Buy a n t  u förmlich bestätigt und bildet von da 
ab als 'Verfügung vom Schafjahr' die Richtlinie, auf welche die 
Behörden sich berufen. 

Aber die Klöster waren damit nicht zufriedengestellt. Sie gingen 
aufs Ganze: Befreiung ihres Guts und ihrer Betriebe von jedweder 
Abgabe überhaupt nach der Formel 6 8 S @ fi '8 %- 
ahöa alba hubcir i bu ögtugei 'sie sollen keine Abgaben irgendwelcher 
Art leisten' I 

Um. diese absolute Steuerfreiheit, die zu den kaiserlichen Grund- 
und Sonderverfügungen in klarem Widerspruch steht, haben die 
Kloster ihren Kampf geführt. Sie fanden dabei ihre, sehr scharfen, 
Gegner in den Provinzialbehörden % &$ Z @, dem Zensorat 
@$ g2, der Zentralregierungsbehörde Ff> @ 8 und der Ober- 
regierungsbehörde fi?j # !&. Diese Amtsstellen, die teils unmittel- 
bar für das Steueraufkommen, teils für die ordnungsmäßige Durch- 
führung des Steuerwesens verantwortlich waren, wiesen immer 
wieder auf die Ungerechtigkeit der Verteilung hin, vor allem auf 

I )  'Dauernder Besitz' (yung-yeh) ist fiskalischer Grund und Boden, 
welcher der Familie zum erblichen Besitz gegeben wurde. Der Ausdruck 
cA'nng-chu wird an sich von den Mönchen gebraucht, die im Kloster ihren 
festen Wohnsitz haben, im Gegensatz zu den Pilgermönchen. 

2) Das Zensorat war die allgemeine Aufsichtsbehörde über die Haltung 
und Leistungen der Beamten sowie über ihre Amtsführung. 
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die unbillige Ausnützung der Gerechtsame. Und dennoch gelang 
es den Klöstern in vielen Fällen zu triumphieren, dank der Hilfe ihrer 
Gönner. Ihr Exponent ist unter den Dienststellen das s ü an  - C h en g 
yüan 3 Verwaltungs- oder Kultusamt, Konsistorium, die 
mit der Verwaltung der Mönche und der tibetischen Angelegenheiten 
betraute Behörde1. Diese, z. T. aus Mönchen zusammengesetzt, war 
das gegebene Sprachrohr der klöstcrlichen Wünsche, durch das auch 
der Kaiserliche Präzeptora das Wort zu nehmen pflegte. Außerdem 
standen natürlich hohe Persönlichkeiten aus den Reihen der Prinzen 
und der oberen Beamtenschaft dahinter. Tatsächlich muß der Ein- 
fluß der Religionsgesellschaften bei Hofe bedeutend gewesen sein, 
nach ihrer anmaßenden Haltung zu urteilen, die aus manchen Akten 
spricht. Daß auch das Geld eine Rolle spielte, nimmt angesichts des 
Reichtums der Klöster nicht wunder: So wird bei einer Gelegen- 
heit in den Akten offen ausgesprochen, daß der frühere Kanzler 
Temuder  sich von den Klöstern in Kiangnan habe bestechen 
lassen. Die Klöster verschafften sich also Einzelprivilegien mit 
absoluter Steuerfreiheit, in deren Manteltext von solcher Gerecht- 
same als einer geregelten und erledigten Angelegenheit gesprochen 
wurde, ja sogar unter Berufung auf frühere Kaiserliche Edikte, 
z. B. das des Kaisers Cinggis, das da mit der Formel erscheint: 
'sie sollen keine Abgaben irgendwelcher Art leisten' l - Keines von 
diesen Privilegien, die unter B I11 mit achtzehn und unter D mit drei 
Beispielen erscheinen, findet sich in den Sonderverfügungen der 
Akten erwiihnt. - Die Behörden sehen sich gegenüber diesen Er- 
lassen, die ihnen von den Mönchen im Original oder in Abschriften 
entgegengehalten werden, in der größten Schwierigkeit. Wenn sie 
einmal beantragen, den Mönchen solche Schriftstücke abzunehmen 
und zu kassieren, ein andermal, derartige Privilegien nur mit dem 
Kaiserlichen Siegel auszugeben, auch die Amtsschreiber (bicfci) 
anzuweisen, allen Privilegien grundsätzlich den Vermerk beizufügen, 
daß Boden- und Umsatzsteuer zu zahlen sei, so deuten sie damit 

I )  Aus der Funktion dieses Amtes geht schon hervor, daß der Buddhis- 
mus, der ja den mongolischen Herrschern zuerst in seiner tibetischen 
Form entgegentrat, auch in der Verwaltung meist durch tibetische Mönche, 
später Lamas genannt, i)Ej B, .gf vertreten wurde. 

2) Siehe Fußnote 2 auf S. 37. 
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den Verdacht von Durchstechereien und Fiilschungen an. Es dürfte 
sich lohnen, diese Einzelprivilegien unter die Lupe zu nehmen: 

Drei von den Schriftstücken geben zu Bedenken Anlaß. Zunächst 
Nr. XLIII (1276)'. Mit dieser Inschrift ist etwas nicht in Ordnung. 
Prüfen wir die Wiedergabe auf Tafel lga, so bemerken wir im chi- 
nesischen Teil über die Zeilen 10111 hinweg eine Bruch- oder ver- 
wischte Stelle in Zeile 10 über einen Dreizeichenraum in dem Text 
jrn @J ;I $4 vg, von Chavannes hier sicher 
richtig ergänzt mit B % B .  Anders steht es mit Zeile I I : Hier 
ist ein Vierzeichenraum leer geblieben zwischen den Zeichen 6 & 
und E, die an sich unbedingt zusammengehören: /I; # &$ 
'was es auch sei'. Auch in der nächsten Zeile 13 finden sich die 
zusammengehörenden Zeichen $ P& $f f i  f14], im mongolischen 
Text piit-yait fu dur bugun 'in P'ing-yan g fu  befindliche' durch 
zwei eigentümliche Bruchstellen getrennt, hinter dem zweiten Zei- 
chen durch eine doppelte, hinter dem dritten durch eine einfache 
Zeichenbreite. Die ganze Stelle in den Zeilen 11 und 12 lautet: 
i& .fi fE #f 8- -2 1 .  ;%: 3 'Bodensteuer und Um- 
satzsteuer Abgaben, welche es auch seien, sollen sie nicht leisten'. 
Dieser chinesische Text ist an sich nicht ganz sauber. Sehen wir 
nun die entsprechende Stelle des hierzu vorhandenen mongolischen 
Textes, Zeile 7, nach, so finden wir einen anderen Sinn: isan iam/ra 
daca buSi aliba ulba bubcir i Zilu uj'en (. . . Airu'er ögun aiuliayi.) 
' abgesehen von isan und iamba (Boden- und Umsatzsteuer) sollen 
sie keinerlei andere Abgaben sehen' d. h. leisten. Das gäbe für 
den chinesischen Text i&a $ja b+ 5 1 I I I I I 1 . So 
hätte die chinesische Stelle lauten müssen, in wörtlicher uberein- 
stimmung mit Nr. XLVII, einem Erlaß V. J. 1296. Demnach ist 
die Vermutung nicht von der Hand zu wcisen, daß die Taoisten das 
vorliegende Dokument im chinesischen Teil zu ihren Gunsten ge- 
fascht haben, indem sie Zeile 11 für den Stein umiinderten durch 
Entfernung der einschränkenden Zeichen 1% . . . f i  'abgesehen 
von', und diese Fdschung und die dadurch erforderliche Aus- 
einanderziehung des Textes dann durch eine eigens angebrachte 
Beschädigung des Steines zu vertuschen suchten. Daß sie nicht 

I )  Siehe Fußnote 3 auf S. 40. 2) bei Ch 1. C. 

3) Aber ohne Angabe und weitere Bemerkung. 
Phi1.-hist. Klasse 1940, Bd. XCII, 2 4 
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gleichzeitig den mongolischen Text änderten, erklärt sich daraus, 
daß dessen Schrift und Sprache ihnen selbst, aber auch der Bevöl- 
kerung und den chinesischen Beamten fremd war, daher der moil- 
golische Text keine Gefahr bedeutete. Weder Chavannesl  noch 
Lewicki" haben sich zu dieser eigentümlichen und entscheidend 
wichtigen Stelle geäußert. Chavannes übersetzt seiner Vorlage 

, entsprechend über die Lücken hinweg S. 378 Z. 3 U. 4: 'les taxes fon- 
ci2res et les taxes commerciales et n' importe quelle sorte de rkquisition, 
qu'on ne leur apjlique pass. Lewi C ki übersetzt aus dem Mongo- 
lischen: exenrpts de touk sorte d'aldan et de hubcir, sazGf le tsmi 
tamha. Er steilt die beiden uberset~un~ei i ,  seine und Chavannes' ,  
nach dem Mongolischen und nach dem chinesischen Text, neben- 
einander, ohne aber auf ihre wichtige Abweichung einzugehen. 
- Nr. XLVI (1296) beruft sich allgemein auf frühere Edikte, nach 
welchen die Klöster keinerlei Steuern, ob große oder kleine, zu 
zahlen hätten 4 @ a(l k /J\ S @ $EJ 8, und bestimmt 
danach urimißverständlich ii,j~ j8j f.. @ s, daß sie weder 
Boden- noch Umsatzsteuer zahlen sollten. Aber in Nr. XLVII vom 
gleichen Jahre, nur wenige Monate später, sehen wir ein Privileg 
für das Kloster Shang- t s ' ing  k u n g  _t: #J $ in Chang - t8  f u  

& Jl;f, das die Verfügung des Kaisers C i ng  g is zitiert 1% ftiJ 
6 ;i; % @ # ' abgesehen von  Boden-undUmsatz- 

Steuer sollten sie nichts leisten'. Es folgert dann: 'entsprechend den 
früheren Edikten sollten sie also, a b  gesehen  von Boden- und Um- 
satzsteuer 1% I I I I 91-, keinerlei Steuern zahlen, aber geschützt 
sein vor der Stellung von Postpferden usw., auch davor, daß man 
ihnen irgend etwas von ihren1 Gut und ihren Betrieben, Äckern, 
Giirten, Mühlen usw. fortnehme $$ g, womit nicht die Steuer- 
erhebung gemeint sein kann. Wenn Chavannes ,  wohl um eine 
ubereinstimmung mit dem gleichzeitigen Privileg Nr. XLVI zu 
erzielen, S. 390 übersetzt: Zls seraz'ent exemjtks des taxes foncikres et 
des taxes conrmerciales, so kann ich ihm hier nicht folgen. Es fehlt 
hier (im Zitat) allerdings das Zeichen f i ,  aber der Passus muß den 
gleichen Sinn haben wie die zweite Stelle (unten auf der Seite), die 
ganz eindeutig lautet B . . . 'abgesehen von. . .' Das Zeichen 

I )  S. 376 U. 378. 
2 )  S. 29,  2. 

Steuergerechtsarne der chines. Klöster unter der Mongolenherrschaft 5 1 

@ für sich allein hat zwar den Sinn 'ausschließen, kcarter', und 
findet sich gerade in den einschlägigen Akten auch in der Verbindung 
I (von Steuern) 'befreien'. Aber in dieser Bedeutung ginge der 

Satz nicht auf: 'man befreit sie von Boden- und Umsatzsteuer sie 
sollen nicht leisten'. Chavannes hat, um der ubereinstimmung wil- 
len, bei der zweiten Stelle das Zeichen f i  unterdrückt und recht- 
fertigt sich in der Fußnote I auf S. 391. Ich würde es vorziehen, 
an der ersten Stelle, im Zitat, dasselbe Zeichen zu ergänzen oder das 
Zeichen dort für sich allein in dem Sinne 'abgesehen von' zu ver- 
stehen. Ein mongolischer Tcxt fehlt zu diesem Stück leider. 

Es folge zum Schluß eine ubersicht über den Inhalt der Einzel- 
privilegien : 
Eine Befreiung von Leistungen, Störungen und Requisitionen 

Nr. XLIII 1276 (Hubilai).  
Eine Steuerbefreiung schlechthin Nr. LIV 1296 (Ölj ei  t U) U. XLV 

1314 (Buyantu).  
Eine Befreiung von der Getreidesteuer # mit dem Verbot, von 

den Klosterbetrieben etwas fortzunehmen Nr. LVI 1321 (BU- 
yantu)  U. LVII 1335 (Tohan  Temur).  

Eine ausdrückliche Befreiung von Boden- und Umsatzsteuer Nr. 
XLVI 1296 (Öljeitu), L I  1306 (Temur), LI1 1309 (Külug), 
LV 1318 (Buyantu),  LVIII 1337 (Tohan Temur).  

Eine ausdrückliche Ausnahme der Boden- und Umsatzsteuer von 
der Befreiung findet sich nur in zwei Privilegien: Nr. XLIII 1276 
(Hubilai), wo sie, die Ausnahme, im mongolischen Teil klar aus- 
gesprochen ist, während im chinesischen Text eine Vertuschung 
anzunehmen ist1, und Nr. XLVII 1296 (Öljei tu). 

Die Zitierung der grundlegenden Verfügung C i n  g g i s H a n  ' s 
und seiner Nachfolger ist ungleich und meist unzutreffend: 
als Befreiung schlechthin Nr. L 1305, LI1 1309, LIV 1314, LVI 

1321, LVII 1335 und LVIII 1337, 
als ausdrückliche Befreiung von Boden- und Umsatzsteuer Nr. XLIII 

(im chinesischen Text, bei dem aber eine Fälschung vorliegen 
dürfte) 1276, XLVII 1296 und LV 1318. 

I )  Siehe das vorher Gesagte. 
4* 
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mit Ausnahme der Boden- und Umsatzsteuer von der Befreiung 
Nr. XLIII (im mongolischen Teil) 1276. 

tfberblicken wir den behandelten großen Stoff, so fehlt uns die 
schließliche Entscheidung, die dem jahrzehntelangen Streit zwischen 
Klöstern und Fiskus ein Ende setzt. Es bleibt uns das Bild eines 
Kultur- und wirtschaftlichen Kampfes aus einer der interessantesten 
Perioden der chinesischen Geschichte. 

Ob das Bild für das ganze große Weltreich typisch ist, dessen 
Steuergesetzgebung im Grunde ja einheitlich war, müßten Unter- 
suchungen aus der Kulturgeschichte der anderen Länder des Reiches 
ergeben. 

11. Tei l  

I D. Drei Phagspa -Inschriften 

I. Standort und Geschichte der Tafeln 
Die Privilegsedikte wurden den Klöstern in besonderer Ausfer- 

tigung zugestellt1. Indem die Mönche die Dokumente auf den Stein 
klebten, einmeißelten und vor ihren Tempeln als Schutztafeln auf- 
stellten, haben sie uns Schriftdenkmäler überliefert, die uns sicher 
sonst verloren gegangen wären: Einige der Tafeln zeigen nämlich 
außer dem chinesischen auch mongolischen Text, in Quadratschrift 
(Phagspa-Schrift), andere den chinesischen in dieser Schrift um- 
schrieben. Ein solcher mongolischer Quadratschrifttext ist als Kurio- 
sum in einer chinesischen Inschriftensammlung V. J. I 61 8 wieder- 
gegeben wordena, wenn auch in falscher Zeilenfolge. H. C. V. d. 
Gabe len tz  hat ihn, unter Richtigstellung der Zeilen, mit dem 
chinesischen Text herausgegeben. Er  hat damit, wie eingangs ge- 
sagt, eine Pionierarbeit geliefert, und die nunmehr in ihr zweites 
Säkulum eingetretene Mongolistik kann auch in diesem Falle eine 
Jahrhunderterinne~ng begehen. Dieselbe Inschrift ist später, außer 
von W y lie,  in ihrem chinesischen Teil auch von C h av anness be- 
arbeitet worden, und die Forschung hat sich, als sich im Laufe der 
Zeit weitere Stücke fanden, in manchen Arbeiten diesen Inschriften 
zugewandt4. M. Lewicki  hat neuerdings alle bisher bekannten 
Phagspa-Inschriften zusammengestellt und die noch nicht behan- 
delten in verdienstvoller Weise selbst, in ihrer mongolischen Fas- 

I )  Und zwar in der von den Amtsschreibern (biceci)  aufgesetzten 
Abschrift des Originals, das wohl bei den Akten blieb. Von den oben 
behandelten Ch'schen Inschriften trägt nur eines, das zweite Nr. XXXVIII, 
ein Siegel, das vierte Nr. XLI einen Handstempel W. Die folgenden drei 
Inschriften weisen denselben kleinen Stempel auf. 

2) 5 von Chao Han PIE (253 Steininschriften). 
3) Nr. LW. Die Inschrift ist auch in den großen Atlas von Prinz Roland 

Bonaparte Nr. 3 auf Tafel XI1 aufgenommen. 
4) S. Laufer S. 196-201, auch Lewicki, introduction S. 1-15. 



54 Erich Haenisch: 

sung, übersetzt und erklärtl. Er  kommt zu einer Gesamtzahl von 
neun Quadratinschriften mongolischer Sprache. Das ist eine er- 

I 

I 

staunlich geringe Zahl, wenn man bedenkt, daß die Quadratschrift, 
vom L a m a  P h a g s p a  aus der tibetischen Schrift für das Mon- 
golische zurechtgemacht, durch ein Edikt V. J. 1269 eingeführta, 
zum Gebrauch für den amtlichen mongolischen Verkehr im Ost- 

, 

reiche vorgeschrieben war und tatsächlich bis zum Ende der Dy- 
I 

nastie, also hundert Jahre, wenigstens offiziell, in China gegolten 
hat, in besonderen Schulen als Prüfungsgegenstand gelehrt wurde, 
ja daß bestimmungsgemäß auch alle chinesischen Amtsschriftstücke 
im Reiche wenigstens mit mongolischem Titel und Inhaltsangabe 
in dieser Schrift zu versehen waren. Wenn uns tatsächlich, neben 
einigen kleinen Metalltafeln und eben jenen Steininschriften, 
von Papierdokumenten rein gar nichts erhalten geblieben ist, ab- 
gesehen von kleinen Einzelfunden aus dem turkestanischen Sand, 
so beweist das, daß sich die Schrift trotz aller behördlichen Propa- 
ganda doch nur wenig durchgesetzt hat, aber auch die in den Ämtern 
gebliebenen Akten dieser Art von der chinesischen Nachfolgedyna- 
stie, der Ming ,  planmäßig vernichtet wurden, wohl aus nationalem I 

Haß. Aus China dürften kaum noch Funde zu erwarten sein, 
höchstens von Ausgrabungen aus dem Sande der nördlichen Ge- 
biete3. - Im Westen des Reiches, wo das Chinesische nicht herrschte, 
war für die senkrechte Quadratschrift kein Bedürfnis und hat sich 
für das Mongolische die uigurische Schrift weiter gehalten. - Bei I 

I 

dieser Kargheit des Stoffes rechtfertigt sich die Herausgabe jeder 
noch unbekannten Inschrift, mag sie inhaltlich auch wenig Neues I 

bringen: Tatsächlich sind es durchweg Steuerprivilegien der Klöster 
rnit stereotypem Text. 

I) Besondere Anerkennung verdient seine Bearbeitung der sehr schwie- 
rigen Inschriften von Kü-yung kuan (S. 37-72), über die immerhin 
das letzte Wort noch nicht gesprochen sein dürfte. 

2) Einführung s. YS. V1 1269, 11. Monat, und YS CCII; Gründung 
von Schulen für die neue Schrift s. YS V1 1269, VII. Monat; das Edikt 
V. J .  1284, V. Monat, das den Gebrauch vorschreibt, in YT XXXI, 2 1. 

3) Die Funde der preußischen Turfan-Expeditionen enthalten einige 
Blätter, deren Bearbeitung unternommen ist. Ob mit den Kozlow'schen 
Funden auch Phagspa-Manuskripte nach Rußland eingebracht worden 
sind, ist nicht bekannt geworden. 
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Das Berliner Museum für Völkerkunde besitzt Abreibungen von 
sieben Steinen mit Quadratinschriftl, im Sommer 1914 geschenkt 
von meinem Studienfreunde F. Pferdekämper, der noch im gleichen 
Jahre bei der Unternehmung Pappenheim sein Lehen hingab - sei- 
nes Namens sei hier gedacht! - Die Inschriften stammen aus dem 
oben schon einmal erwähnten Taoistentempel C h u n  g - y a n g  k u n g  

B bei dem Marktflecken Tsu -an  chen  jfl $@ im Kreise 
Chou-chi  E der Provinz Shensi. Die Abreibungen tragen 
eine wohl an Ort und Stelle aufgesetzte chinesische handschriftliche 
Bemerkung 'kürzlich ausgegrabene Steine mongolischer Inschrift 
aus dem Yüan-Reiche, T s u - a n  chen bei Chou-chi'. Sie ent- 
halten außer einigen chinesischen und Umschreibungstexten 
(Chinesisch in Phagspa-Schrift) vier mongolische Inschriften mit 
chinesischem Begleittext. Die eine ist mit der von G a b  e len t  z ver- 
öffentlichten identischa. Die anderen drei werden hiermit zum 
erstenmal bekanntgegeben3. Ich habe die Inschriften im Sommer 
1936 in situ besichtigt. Sie stehen auf einem Ackerfeld hinter dem 
Tempel, scheinen damit also vor der Hand wohl gesichert. Immerhin 
muJ3 man sich bewußt sein, daß in den modernen Zeiten der Unruhe 
und des Straßenbaus in China alle Inschriftsteine gefährdet sind, 
die keine besondere Wertschätzung genießen und Anspruch auf 
behördlichen Schutz. Der Beamte des Fleckens bezeichnete mir 
die Schrift als T s ' i ~ g - M ,  Mandschuschrift. Der Taoist im Tempel 
war etwas besser unterrichtet. Der Tempel selbst birgt zwei chi- 
nesische Inschriften, darunter eine von C h a o  M eng  - f U i& Z ::3@. 
Auf dem Acker habe ich sechs Steine gezählt, die alle in der Pferde- 
kämperschen Sammlung enthalten sind. - uber  den Ort und 
Tempel lesen wir in der Reichsgeographie und dem Provinzialhand- 
buch4 - das Kreishandbuch steht mir nicht zur Verfügung - 
folgende Angaben: 'Der Marktflecken T s  U - a n  C h e n  ist ein um- 

I) ID 27622-27628. Für die Uberlassung der Stücke zur Bearbeitung 
spreche ich der Museumsverwaltung hiermit meinen Dank aus. - Es 
handelt sich wahrscheinlich um dieselben Inschriften, von denen P. 
Pel l iot  spricht, s. L S. 10, Nr. 5 .  

2) ID 27628. 
3) ID 27625, 27626, 27627; von 27626 wird nur der mongolische Text 

in Reproduktion geboten. 
4) Shen-si  t'ung-chi XXVIII fol. 5iv. 
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mauerter Platz mit vier Toren, 60 Li östlich von der unweit des 
Wei-Flusses gelegenen Kreisstadt Chou-chi.  Früher L iu- t  s iang  
ts'un )j $jl geheißen, ist der Ort umbenannt worden nach dem 
im Ausgange der Yüan-Dynastie gestorbenen Taoisten W a n g  
Chung-y a n g  5 B, dessen Schüler ihm zu Ehren ein Kloster 
Tsu-sh i  a n  Difi 3& gebaut haben und nach seinem Tode einen 
Gedächtnistempel Chung -yang  kung'. Cfber Wang  Chung-  
yang  teilt uns das Provinzialhandbuch mit, daß er einer der tao- 
istischen Patriarchen aus dem Ende der Sung-Zeit war. Der vorher 
unter seinem Mönchsnamen Ch'ang - ch run  erwähnte Taoist K'iu 
E erhielt seinen Beinamen Ch'u- k i  ## eben von W a n g  Chung- 
yang ,  als er in seiner Jugend ihm einen Besuch abstattete. Im Jahre 
1269 wurde W a n g  der postume Ehrentitel Chung -yang  mit einem 
angehängten taoistischen Prädikat verliehen. 

Von den drei Inschriften ist eine voll datiert: vom I I. Jahr der 
Regierung Chi -cheng  = 1351, einem Hasenjahr. Die beiden an- 
deren tragen nur zyklische Bezeichnung als Tiger- und Drachen- 
jahr. Davon ließe sich die eine auf 1314 nach dem Namen des letzt- 
genannten Kaisers K ü l u g  ansetzen. Aber das ist kein sicherer 
Anhaltspunkt: Denn der letztgenannte Kaiser bei der anderen ist 
H a h  an, 0 got  a i ,  und das auf ihn folgende Drachenjahr I 244 ist nicht 
passend, da es vor der Einführung der P hagsp  a-Schrift liegt. Aus 
den Namen der im Text erscheinenden Taoisten laßt sich nichts 
ersehen. Der einzige Hinweis wäre der Abfassungsort T a -  t u  k mz, 
d. i. Yen-  k ing  , der mit dem der voll datierten Inschrift von 1351 
sich deckt. Man dürfte an das nächste Tiger- und Drachenjahr den- 
ken, nämlich gerade 1350 und 1352. In  dieser Reihenfolge werden 
die Inschriften hierunter gebracht. Und zwar werden sie zwei- 
sprachig, mit chinesischem und mongolischem Paralleltext geboten 
und auch zweisprachig behandelt. Bisher war die Bearbeitung dieser 
Inschriften immer einseitig, teils mongolistisch (Po zdnej  ew, H u t  h, 
Kotwicz, Lewicki), teils sinologisch (Chavannes). Es ist frag- 
los, daß man mit nur einer Fassung freier und unbeschwerter ar- 

I )  Dorf des Generals Liu. Die Persönlichkeit war nicht sicher fest- 
zustellen. In der Sui-Zeit gab es im Bezirk einen berühmten General 
Liu Fang I 3. 

2) Das spätere Peking. 
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beitet, während einem bei Berücksichtigung beider Texte manche, 
im Grunde vielleicht unwesentliche Abweichung, Freiheit im Aus- 
druck, unter Umständen viel Kopfzerbrechen bereiten kann. An- 
dererseits lassen sich einige Textstellen nur mit Hilfe der anderen 
Fassung erklären. Aus diesem Grunde findet sich in Ch avannes'  
sonst trefflicher Arbeit mehr als ein Fehler. Beider Sprache hat 
Schwierigkeiten: Das Mongolische bietet nicht nur hin und wieder 
graphische Unklarheiten, sondern in Wortschatz und Ausdruck 
seiner alten Sprachform manches Unbekannte. Und das Chinesische 
wieder in seinem ungewöhnlichen und noch nicht bearbeiteten Volks- 
idiom, das mit vielen Mongolismen durchsetzt ist, darf als nicht 
leicht bezeichnet werden: Zuweilen weiß man nicht, wie man lesen 
soll, ob nach chinesischer oder mongolischer Syntax. 



$3 Tafei I. 11. Zweisprachiger Text 

ih ib  u n  CU-rni.*ven U 'U-ihi-py in  Snoyad 'da hyih-jub-iU-ihih un hyih -'(L-ihi- 

*6 gd?It Wk.& %h#18h $ & %  $?'@C 
(ay in  wen-"ui-ihl yin ICm-hvab-rhi yin noyad da  ceri'ud un noyui 
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$?L$ $$i$ +34= Y L# M g EYh ?I). & h&#.d@h 61 $3 
tur tUliju c61gesi cblger dur  buk'un sen-lhih ud gugur i 'dtbguleju medeju sen-lhlh ud 
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de 'dgn*teYu gey-tC lhi-bao hva-mih mun'ögtugei. Sun  jin-tin bariju y ibu-  
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Tafel 2. 59 

orobsad "jirlib bb'etels 'iyima'ud d i c i  ' i l i  iiltaju ien-lhih ud ece ya'ud ba buy+ 
t'Pd'%i$. 8:%4*4 j~&&b&k~n*~ .RkrL1aAkß K M &  lif+ 

bu 'abtumgbiyi. brsa ren-ihih ud ber bu 'Ogtugei. ta olon sen-lhih ene Sun jin-tin u 'üge, 

C$&- a & o * r u r -  t ? i o i L d #  r $ / - ~ . i ~ t e g  
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111. ubersetzung 

I. 

Durch die Macht des ewigen Himmels und unter dem Beistand 
der hohen Manen! Unser Kaiserlicher Erlaß. Ein Erlaß, bekannt- 1 

zugeben an die Behörden des Zentralregierungsamts, der Kanzlei 
I 

und des Aufsichtsamts, an die Behörden der Filial-Zentralregierungs- 
ämter. der Filial-Aufsichtsämter, des Vermittlungsamts und der 

i 
Polizeigmter, an die Behörden des Heeres und die Angehörigen des 
Heeres, an die Gouverneure und Behörden der Städte, an die Be- 
hörden in den großen und kleinen Yamen im Innenreich und in den 
Außenländern, an die Ältesten der verschiedenen Stämme, an die 
hin und her gehenden Kuriere, an die Taoisten und an die Bevöl- 
kerung: In  Erlassen des Kaisers Ji n g  gi s, des Kaisers Ö ködei,  
des Kaisers Secen, des Kaisers Öljei tu  und auch des Kaisers 
Külug  ist den Mönchen, den Nestorianern und den Taoisten zu- 
gesagt worden, daß sie keinerlei Abgaben zu leisten hätten, (dafür) 
aber den Himmel anrufen und Segensgebete (für den Kaiser) dar- 
bringen sollteri. Indem Wir nun jetzt (auch Unsererseits) bestim- 
men, daß gemäß den früheren Erlassen die Mönche, Nestorianer 
und Taoisten keinerlei Abgaben leisten, (dafür) aber nach der Vor- 
schrift des Erhabenen Herrn Lao den Himmel anrufen und Segens- 
gebete (für den Kaiser) darbringen sollen, haben Wir den Heiligen 
S u n  Teh-yü  G g, Enthüller der Geheimnisse, der erfüllt ist 
von Menschlichkeit und begabt mit klarem Stil, den Göttlichen, 
obersten Patriarchen Ausbreiter des Tao, den Heiligen, im Taoismus 
Wiirter der Lehre, der die Stellen des Taoismus in den einzelnen 
Provinzen verwaltet und die Taoisten-Sachen im Kultusamt ver- 
tritt, eigens auf den Weg des Göttlichen K'iu abgeordnet. Er soll 
über alle in den verschiedenen Provinzen befindlichen Taoisten und 
Taoisten-Nonnen als Oberhaupt die Aufsicht übernehmen, und die 
an die Taoisten zu verleihenden ubertrittsscheine, postumen Namen 
und Klosternamen soll ebenso er geben. Darüber gebe ich (hiermit) 
einen Erlaß, den Sun ,  der Heilige, bei sich behalten soll. I n  deren 
(der Taoisten) Klöstern, Tempeln und ihren (sonstigen) Gebäuden 

.. 

sollen die Kuriere nicht absteigen. Sie (die Taoisten) sollen keine 
Postpferde und keine Rationen stellen, keine Bodensteuer und keine 
Umsatzsteuer zahlen. Keine Leute, wer es auch sei, dürfen gewalt- 
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Sam dort Aufenthalt nehmen, dort Gerichtssachen führen oder' 
irgendwelche Sachen dort einlagern. Von allen den Klöstern und 
Tempeln etwa gehörenden Ländereien und Gewässern, Gärten und 
Hainen, Mühlen, Pfandlagem, Badehäusern, Betten, Booten, Kar- 
ren, Bambus(pflanzungen), Weinessig und Hefevorräten soll man 
keinerlei Abgaben verlangen. Auch soll man in Anbetracht der Er- 
lasse, die von Uns in klaren Worten ergangen sind, nicht unter 
irgendeinem Vorwand, es sei von Seiten der Stämme, den Taoisten 
irgendwelche Sachen abverlangen, und die Taoisten sollen auch 
ihrerseits nichts geben. Ihr Taoisten alle sollt in genauer Befolgung 
der Worte dieses Sun ,  des Heiligen, und der Weise des Erhabenen 
'Alten Herrn' euch nach der Ordnung halten. Die Taoisten, welche 
Diebstahl oder Betrug begehen, soll er (Sun) den Gouverneuren 
und Behörden der Städte übergeben. Weiter, wenn die Taoisten 
untereinander Streitsachen haben, sollen die von Sun ,  dem Heiligen, 
beauftragten &testen nach Ordnung und Recht für sie entscheiden. 
Wenn die Taoisten Klagesachen haben, bei denen sie sich mit dem 
Laienvolk auseinandersetzen müssen, sollen die von S un,  dem Hei- 
ligen, beauftragten Taoisten und &testen der Taoisten mit den Be: 
hörden der Städte zusammen im Prozeß entscheiden. Alle den 
Klöstern etwa gehörigen fest bewohnten Gehöfte sollen sie, was für 
(Grundstücke) und welche (Kliufer) es auch seien, nicht verkaufen 
und nicht verschenken. Die Taoisten, welche als Schenker oder 
Verkäufer (auftreten), sollen strafbar sein. Aber auch Sun ,  der 
Heilige, soll nicht in dem Gedanken, daß ihm solche (großen Rechte) 
mitgeteilt seien, nun unrechte Sachen begehen. Sollte er es tun, so 
meldet es Unsl Wie es auch sei, Wir werden es erfahren. 

Unseren Erlaß haben Wir im Tigerjahr geschrieben, am 28. des 
ersten Frühlingsmonats, als Wir in C a  ha' a n  T s a n g  weilten (13502). 

11. 
Durch die Macht des ewigen Himmels und unter dem Beistand 

der hohen Manen! Unser Kaiserlicher Erlaß. Ein Erlaß, bekannt- 
zugeben an die Behörden des Heeres und die Angehörigen des 
Heeres, an die Gouverneure und Behörden der Städte und an die 
hin und her gehenden Kuriere: In  Erlassen des Kaisers J inggis ,  
des Kaisers Ö ködei,  des Kaisers Secen, des Kaisers Ölj  e i  tu ,  
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des Kaisers Külug,  des Kaisers Buy antu ,  des Kaisers Gega'en, 
des Kaisers Hu tuh tu  und des Kaisers Rincin-dpal  ist den Mön- 
chen, den Nestorianern, den Taoisten und den DaSmad zugesagt 
worden, daß sie keinerlei Abgaben leisten, (dafür) aber den Himmel 
anrufen und Segensgebete (für den Kaiser) darbringen sollten. 
Jetzt nun haben Wir, (ebenfalls) in dem Wunsche, daß sie gemäß 
den früheren Erlassen keinerlei Abgaben leisten, (dafür) aber den 
Himmel anrufen und für Uns Gebete darbringen sollen, an den 
obersten Chef des Taoismus in allen Provinzen, den Heiligen von 
leuchtender Menschlichkeit, erhabener Rechtlichkeit und abgrund- 
tiefem Uranfang, den Abt für den Wan-shou kung $; 
des hohen Chung-yang B:, in der Provinz Feng-yüan $ n, 
namens T si ao T e  h - j un  f& und an seine Taoisten einen Er- 
laß gegeben, den sie dauernd in Besitz halten sollen. In ihren Klö- 
stern, Tempeln und (sonstigen) Gebäuden sollen die Kuriere nicht 
absteigen. Sie (die Taoisten) sollen keine Postpferde noch Rationen 
stellen und keine Boden- noch Umsatzsteuer zahlen. Von allen den 
Klöstern und Tempeln gehörenden Ackerfeldern, Ländereien und 
Gewässern, Gärten, Mühlen, Booten, Bambus- und Baumpflan- 
Zungen, Pfandlagern, Herbergen, Betten, Bädern, Weinessig und 
Hefevorräten soll man keinerlei Abgaben verlangen. Welche Leute 
es auch seien, sie dürfen keine Gewalt gegen sie (die Taoisten) an- 
wenden und dürfen ihnen nichts gewaltsam wegnehmen, Gegen- 
stände oder Leute. Die im Jahr erlangten Gewinne, an Gegen- 
ständen oder Leuten, sollen eben diese Taoisten zusammenhalten, 
und wenn die Klöster oder Tempel beschädigt werden, mit jenen 
(Gewinnen) sie wieder instandsetzen und ausbessern. Und keine 
Leute, wer es auch sei, sollen bei ihnen eintreten und Schaden an- 
richten! Sollten aber diese Taoisten (selbst) in dem Gedanken, daß 
sie ein Kaiserliches Edikt haben, ungesetzliche Handlungen be- 
gehen, müßten sie selbst sich dann nicht (vor der sicheren Strafe) 
fürchten! 

Unseren Erlaß haben Wir im I I. Jahre (der Regierung) Chi- 
cheng geschrieben, einem Hasenjahre, am 28. des mittleren Früh- 
lingsmonats, als Wir in Ta - tu  weilten (1351). 
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111. 
Durch die Macht des ewigen Himmels und unter dem Beistand 

der hohen Manen! Unser Kaiserlicher Erlaß. Ein Erlaß, kundzu- 
tun an die Behörden und Angehörigen des Heeres, die Gouverneure 
und Behörden der Städte und die hin und her gehenden Kuriere: 
In den Erlassen des Kaisers J ing gi s und des H a' an  ist den Mön- 
chen, den Nestorianern, den Taoisten und den DaSman zugesagt 
worden, daß sie keinerlei Abgaben zu leisten hätten, (dafür) aber 
den Himmel anrufen und Segensgebete (für den Kaiser) darbringen 
sollten. Jetzt nun haben Wir, (ebenfalls) in dem Wunsche, daß sie 
gemäß den früheren Erlassen keinerlei Abgaben leisten, (dafür) 
aber den Himmel anrufen und für Uns Gebete darbringen sollen, 
mit dem Auftrage,daß Li  Tao-k'ien ?& % % anstelle Kao's & 
des Heiligen als Chef den Vorsitz über die in den fünf Provinzen 
von Shensi sowie in S i -Shu und Sze-ch'uan p9 ) I 1  befind- 
lichen Taoisten übernehme, dem Chef L i  einen Erlaß gegeben, den 
er dauernd in Besitz halten soll: In ihren (der dortigen Taoisten) 
Klöstern, Tempeln und (sonstigen) Gebäuden sollen die Kuriere 
nicht absteigen. Keine Leute, wer es auch sei, sollen gewaltsam dort 
Wohnung nehmen. In den Klöstern und Tempeln sollen die Leute 
(die Bevölkerung) keine Prozesse abhalten. Sie sollen dort kein 
Korn der fiskalischen Speicher einlagern, überhaupt nichts, was es 
auch sei, dort einstellen. Sie (die Taoisten) sollen keine Postpferde 
noch Rationen stellen und keine Boden- noch Umsatzsteuer zahlen. 
Von den den Klöstern und Tempeln etwa gehörenden Ländereien 
und Gewässern, Bambus(pflanzungen), Mühlen, Gärten, Pfand- 
lagern, Bädern, Herbergen, Betten, Hefe und Essig soll man keiner- 
lei Abgaben verlangen. Weiter soll man nicht, solange keine aus- 
drücklichen Befehle von Uns vorliegen, unter dem Vorwande, es 
sei (man komme) von den Stämmen, den Taoisten irgend etwas ab- 
verlangen, und die Taoisten sollen auch nichts geben. Weiter wenn 
es irgendwelche Streitsachen bei den Taoisten gibt, soll dieser Chef 
L i  sie ihnen nach Recht entscheiden. Ihr Taoisten alle aber sollt 
gemäß dem Worte (der Entscheidung) dieses Chefs L i  auch nach 
der Ordnung gehen. Weiter, die (Laien) Bevölkerung soii keine 
Prozesse gegen die Taoisten führen. Wenn Klagen vorliegen, bei 
denen sich die Taoisten mit der (Laien) Bevölkerung auseinander- 

Phi1.-hist. Klasse 1940, Bd. XCII, a 5 
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setzen müssen, so sollen die (von L i  bestimmten) &testen der Taoisten 
mit den Behörden der Städte zusammen die Untersuchung führen 
und die Entscheidung treffen. Die Taoisten, welche sich nicht nach 
der Regel der Taoisten führen, üble Taten begehen oder Diebstahl 
und Betrug üben, die soli er (Li) den Gouverneuren und Behörden 
der Städte übergeben. Dieser Chef L i  aber soli nicht in dem Ge- 
danken, daß er ja beauftragt sei, ungesetzliche Handlungen be- 
gehen. Sollte er es tun, so meldet es Uns1 Was er auch sagen wird, 
Wir werden es merken. 

Unseren Erlaß haben Wir im Drachenjahr geschrieben, am 5. des 
mittleren Wintermonats, als Wir in Ta - tu  weilten. (1352 ?) 

IV. Anmerkungen zu D. I1 
Die Ziffern im zweisprachigen Text bezeichnen die Zeilenanfange der 

Inschriften, die Anmerkungen zählen nach den Zeilen des mongolischen 
Textes. 

I. Die Eingangsfomel (vgl. Kotwicz, formules initiales . . .) findet sich 
erstmalig bei NT 275 mungke fenggm'yin gucun fur YP f i  L& 
'& = gestützt durch die Kraft deg Ewigen Himmels. 

2. NT 203, 29v, 256, 265, 4' bietet die Wendung mungh tsnggeri I 
ihe'ekdegu = vom Ewigen Himmel beschtitzt werden. Das Wort 
sujali kommt in diesem Werke nicht vor. Doch findet sich dafür 
das Wort su Segen (und Obhut) an einer Stelle 275: 4a.i 
yin su fur = unter dem Segen und Schutz des Kaiserlichen Oheims. 

4-6. Zu den Amtsstellen vgl. die Fußnoten in Teil I. 
6. cerig haran / kdn-jsn mei = Soldaten, Mannschaften, vgl. NT 100; 

ba&ad un d a r u k  da noyad da / kuak ch'eng-fz8 fa-lu-iua-cXi 
kuanjicn mei km-Ci: es fehlen an dieser Stelle, auch bei den folgenden 
Inschriften, hinter fa-lu-hua-chri die 3 Zeichen mei km-fi, die allen , 

übrigen Gliedern der Reihe nachgesetzt sind. Danach miißte man hier 
von einer Einheit sprechen 'den daru&ci-Beamten der Städte' (wie 
auch Chavannes  LI1 übersetzt 'aux fonctionnaires ta-lou-houa- 
tchß) und nicht 'den daru&i und den Beamten der Städte'. D i r n  
Unstimmigkeit zwischen beiden Texten lag meinem von K o twicz 
in Coll. Orient. Nr. 10 S. 20 n I zitierten und abgelehnten (übrigens 
nicht im Druck erschienenen) Vorschlag einer Lesung thrd.rad~Ypd 
da zugrunde, welche die Postposition da eliminieren und eine Einheit 
des Ausdrucks schaffen sollte, grammatisch allerdings nicht gut aufging. 
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7. 'ayimah Volksstamm, bei NT mit dem gebräuchlichen (chinesischen) 
Ausdruck .% +loh wiedergegeben, findet sich hier in den In- 
schriften ebenso wie bei YS und in den Akten als chi-rh 'Zweig'. 

8. d'u&ahui jarlih / süan-yü fi  shmg-chi = an . . . bekanntzugebendes 
Edikt. Es handelt sich um eine kontrahierte Form des Wortes du- 
gulhu, s. auch NT278 durui!kzhui jarlih. Man müßte eigentlich da'ul- 
hahui lesen, ein Wort, das nicht bei K, wohl aber bei NT vor- 
kommt, mit seiner Bedeutung 'austeilen, ausgeben' jedoch nicht so 
gut zu der Stelle paßt. Bei Kz und L vermißt man einen Hinweis auf 
die eigentümliche Schreibung d'. 

10. Hierzu s. die Liste der Kaisernamen. 
15. Bemerke die Passivform und den Plural des Verbalnomen Perfecti 

ga'ek'degsed aju'ui = sie sind gesagt worden = iussi sunf. 
17. f'ai dang lao-kün ist Lao-tzE. 
18. fhiy-Siao bis 20. Sun dhiy-'ü haben wir einen Umschreibungstext 

aus dem Chinesischen PBh-shou skn-sien yen-fao k-fsung shi, hüan- 
men chang-kiao [cbn-jen], kuan-ling chu-lu fao-kiao so, chi fsih-hien- 
yüan fao-kiao shi, fu-fao Pi-jen wen-sui R'ai hüan ckn-jcn Sun T2h-yü. 
Darauf folgt erst das mongolische Objektssuffix yi, das den Namen 
dem Verbum füSiju unterordnet. Es ist dem Schreiber offenbar zu 
lästig gewesen, die lange Reihe der chinesischen Titel und Prädikate 
zu übersetzen. Im Chinesischen Text ist das Prädikat chen-jcn zweimal 
gesetzt. 

20. Die beiden chinesischen Zeichen hinter S U n T e  h-  y ü, in der Inschrift 
nicht gut lesbar, sind als der Beiname Ch'u-ki des berühmten tao- 
istischen Patriarchen C h'ang-ch'u n (s. oben) ergänzt. Sein Fa- 
milienname K'iu wird sonst in der Tabuform fiR geschrieben, denn 
das Zeichen gehört zu Konfuzius' Namen. Im mongolischen Text 
fehlt der Beiname. Es heißt nur K'iu Cin-sen, K'iu der Göttliche. 
Seine Biographie bei YS CCII. 

20/21. cölge cölges / chu-lu 'die verschiedenen Provinzen'. Kurz vorher 
im umschriebenen Text als jü-lu gegeben, finden wir den Ausdruck 
hier mit einem unbekannten Wort cölge übersetzt. In der späteren 
mongolischen Sprache .heißt die Provinz (sheng) = moji. Die In- 
schriften bringen einige Wörter, die in der Lexikographie, auch in 
den sino-mongolischen Glossaren der Ming-Zeit fehlen und einmal 
zusammengestellt werden sollten. Etwa das Wort iilda'ad für 
'Kreisstädte', in Ch's Inschrift XLIII, von L,  S. 17 iild'ad geschrieben, 
aber wohl als bekannt vorausgesetzt, jedenfalls nicht besprochen. 

PI.  g u p ,  pl. V. gugu / nü-kuan, [&J f#j Ru-ku 'Frauenhut' für Taoisten- 
nonne. Hinter sien-sheng im chinesischen Text vermißt man die drei 
Zeichen mei Ren-fi. 

5* 



22. gey-tc' Shi-hvau hva-miti / Rie-tieh shi-ho fah-ming. Der erste Aus- 
druck kie-tieh ist dasselbe wie k-Cich, der ubertritts- d. h. Eintritts- 
schein, fah-ming ist der Klostemame, shi-luro der postume Name; 
Hinter 'ögfugei wäre das Wort ga'en zu ergänzen; bcviju 
yabu'ayi jarlih / chi-ja hing h' shng-chi 'eine Verfügung, die der 
Empfänger bei sich führen soll', d. h. eine besonders für ihn her- 
gestellte Ausfertigung. Die vorausgehenden vier Zeichen Ren-Ci süan- 
yü 'an . . . bekanntzugeben' haben im mongolischen Text keinen 
Gegenwert. 

23. geyit (-Reit) / fang-sh2 bedeutet die den Taoisten neben den Tempeln 
und Klöstern gehörenden Gebäude. 

24. ula'a Si'wu /$'U-ma chi-ying: #'U-ma ist 'Postpferd' = &, das 
Zeichenfu wird schon in den K i  n-Annalen fürrPoststation' gebraucht. 
(Den amtlichen Rationen oder Reisegebühren ist bei Y T  ein Abschnitt 
XVI fol. 12-18 gewidmet. Auf den Poststationen hatten die Post- 
leute &$ F für die Besitzer von Ausweisen Pferde und Verpflegungs- 
rationen zu liefern. Eine Verfügung V. J. 1288 bestimmt für die 
Provinz H U - k u a n g ,  daß in Anbetracht der gestiegenen Pferdepreise 
die Postleute nur noch die Pferde stellen, die übrigen Lieferungen aber 
vom Fiskus Übernommcn, d. h. von den Lokalbehörden verauslagt 
werden sollten.) L liest in der dritten seiner Inschriften abweichend 
d a .  - Das mongolische Wort szYllsu (bei NT 280, 541 ula'an Q ahtas 
Si'wun Q Aonit die Pferde als Posttiere und die Schafe für die Ver- 
pflegung) ist in die damalige chinesische Kanzleisprache in der Form 

8 Seo-szl übernommen worden. YS CI (Verfügung V111 1281, 
YT XVI, 13'. Näheres über die Gebühren der Kuriere kann man 
bei YS CI und Y T  XVI unter vj nachlesen: Danach hat der 
Kurier Anspruch auf eine Tagesration von I Maß (sheng) Reis, 
I Pfund Mehl, I Pfund Hammelfleisch (dessen Beschaffung in China, 
wie wir aus Akten des T T  ersehen, häufig Schwierigkeiten machte), 
I Maß Wein, I Bund Brennholz, dazu Öl und Salz, sowie 2 Taelcents 
in Bargeld. - tsati-tamba für ti-shui shang-shui Bodensteuer und 
Umsatzsteuer. Das erste ist ein chinesisches, das zweite ein mon- 
golisches Wort: ts'ang Speicher und tamaga Siegel. L, S. 34 
sieht die beiden Wörter als eine Einheit an, nämlich als die Bezeich- 
nung der Handelssteuer (Umsatzsteuer) = la taxe commcrciale, l ' i h  
p6t jayk sur tous les objets conservks dans les grcnicrs et destinks 
a la vmte'. Es muß sich aber entsprechend dem chinesischen Text 
und dem Sinne des Ganzen um zweierlei handeln: tsatt 'fiskalischer 
Kornspeicher' entspricht der Bodensteuer Ci-shui, tarn& 'Siegel' der 
Umsatz- (Handels-) Steuer shng-shui. Das erste Wort findet sich in 
der Verbindung mit @ R'u 'fiskalisches Lagerhaus, Magazin'. An 
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den Speicher wurde die Bodensteuer in Korn eingeliefert, a n  das 
Magazin die sonstigen Naturalabgaben und Geldsteuern, also auch 
die Handelssteuer. Dann müßte tarn& 'Siegel' also eine Bezeichnung 
für R'u 'Magazin' darstellen, und beide Ausdrücke wären als F i g u r  
zu verstehen: tsati tarn& öRgu Speicher(steuer) und ~ a ~ a z i n ( s t e u e r )  
zahlen. Wie sich der Ausdruck tarn& 'Siegel' für das fiskalische 
Magazin erklärt, bleibt eine Frage; vielleicht von dem gestempelten 
Ausweis über den Umsatz, der mit der Einzahlung einzureichen war ? 
- In  Persien bedeutete tamga nach Spuler, S 309 die Kopfsteuer. 

25. Es geht hier darum, daß Notabeln und Behörden die Klosterräume 
nicht benützen dürfen als Wohnungsgelegenheit, zur Abhaltung von 
Gerichtsverhandlungen (falls etwa amtliche Räume dafür fehlen) oder 
zur Einlagerung von Gegenständen, etwa als fiskalische Magazine. 

26. Die hier aufgeführten Posten zeigen einmal, was für Güter und Be- 
triebe besteuert wurden, dann aber auch, in welchem Maße die Klöster 
Erwerbsbetriebe unterhielten. Uber die einzelnen Steuern s. YS XCIV 
U. YT XXII. - Riai-Cien R'u, im Mongolischen umschrieben gey din 
R'u, von Chavannes, aber mit Vorbehalt (S. 408, Fußnote I), mit 
'Bibliotheken' übersetzt, und von Lewicki in diesem Sinne übernom- 
men, muß die Bedeutung des Magazins einer Pfandleihe haben. Dieser 
Sinn ergibt sich aus Y T  XXVIIf., wo diese Einrichtung besonders 
als eine solche gekennzeichnet wird, aus der Zinsen gezogen werden. 

27. &lud/ chu-wei Bambus, im Mongolischen eine Pluralfonn. Bambus 
wurde sowohl in der Pflanzung besteuert als auch in der verarbeiteten 
und gehandelten Ware, z. B. als Fächer, YT XXII  921. - Sirge / ts'u 
Essig, Rönörge / R'ü Weinhefe. Die Wörter fehlen bei K (jedoch 
iirgegu 'verdunsten'). S. hierzu den besonderen Abschnitt über Wein- 
steuer (Traubenwein I von 30) Y T  X X I  41, 65rff. Die Klöster ver- 
trieben Wein in eigenen Läden 66v. Die Weinherstellung muß staat- 
liches Monopol gewesen sein, denn private Herstellung stand unter 
Strafe 65v, 681. - alba &bcir/ cKai-fah die allgemeinen Lasten: 
Dienste und Steuern. Das Wort Aubcir (von &bci& einsammeln) 
kommt bei NT I 51 U. 177 vor in der Bedeutung 'eine Umlage machen'. 
C i n g g i s  H a n  läßt, wie erwähnt, zur Verpflegung des mit seinem 
Anhang zu ihm geflüchteten O n g b a n  bei seinen Untertanen eine 
Umlage machen; 249 finden wir bubci& in der Bedeutung 'requi- 
rieren, beitreiben*: Der Tanggutenherrscher B u r h a n  läßt als Tribut 
für C i n g g i s  H a n  bei seinem Volke Kamele beitreiben: teme'et &ciju. 

28. 4a.s  / ming 'im einzelnes, klar und deutlich' bei N T  242f.; 4a.s  
w e s  anu orohsad jarlih / ming Riang shng-chi = ein Edikt, in dem 
in klarer Weise (unmißverständlich) Worte (neres) ergangen sind =E 

ein Edikt in unmißverständlichen Ausdrücken. 
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29. 'ayimarud/ Roh chi-rh f'ou-hia die [unterworfenen der] verschiedenen 
Stämme. Es ist gemeint: 'den Auftrag eines der unterworfenen 
Staaten vorschützend', vgl. Anm. zu Inschr. 111 Z. 25. - afa = efe. 

31. juR i ym/  i tri-Ci nach Fug und Recht; vgl. den Ausdruck dsugae der 
heutigen Volkssprache. 

ja. daru&s myad da. Hier haben wir auch im mongolischen Text eine 
Einheit vgl. o. Z. 617. - fharuCju 'ögfugei /fetz-fu yü-ch2. Das erste ' 

Wort fehlt bei K., wenigstens in der Bedeutung dieser Stelle, findet 
sich aber bei NT als da'ufhu, fa'uf& und faoYuf& = austeilen, ab- 
geben, weitergeben (an die zuständigen Behörden). 

34. hahalju 'ögfugei er soll f ü r  s ie  entscheiden. - egif hran  / suh-jen 
mei die Laien. - 'ÜgufefduR'un / CA&-cheng gegenseitig Zeugenaus- 
sagen vorbringen, ein Plural des Nomen futuri. 

35. 'üges in der Bedeutung 'Rechtsstreit' szJ-sung. - Das Wort 'anu, bei 
NT der Gen.pl. des Personalpronomens 3. Person (eorum), an dieser 
Stelle im Chinesischen nicht ausgedrückt, könnte, wie oben Z. 28 eine 
hervorhebende adverbiale Bedeutung haben. 

36. cati-giao hajar usun / dang-chu ch'an-yeh: hajar usun muß hier die 
allgemeine Bedeutung 'Grundeigentum' (trockener und bewässerter 
Acker) haben, um dem chinesischen cA'an-yeh zu entsprechen. Der 
Ausdruck dang-chu, der im Mongolischen umschrieben ist, wurde 
oben besprochen. 

37. Also auch die Klöster dürfen ihren Grundbesitz (ohne besondere Ge- 
nehmigung) nicht verkaufen noch belasten. - Das Wort henlegu / 
shi-hien von chines. hien, 'verschenken, stiften' ist sonst nicht belegt. 

11. 
6. Die Silbe yad ist ergänzt. 
9-17. In der Reihe von neun Kaisern ist R i n c i n  d p a l  der erste und 

einzige, der einen tibetischen Namen trägt. 
18. Bemerke hier die abweichende Schreibung 'afuha'i, natürlich nicht 

etwa 'afun'i zu lesen, entsprechend o. d'ufhaAui. - Die Silbe bö ist 
ergänzt. 

19- @J = I $  I gemäß. 
23. f u  tri-fien Superintendent, chu-cA'i gehört zu Rung shi = als Vorsteher 

die Geschäfte des Klosters leiten. - fhg-yüan Cu ist die Provinz 
Shensi. - t'ai chung-yang (das zweite Zeichen 1. s) ist sicher der 
oben erwähnte W a n g  C h u n g - y a n g .  

24. Ober den Abt T s i a o  T 6 h - j u n  war nichts zu erfahren. 
26. Das Wort 'anu ist hier durch das chinesische f'a-mei f i  als Pronomen 

(eorum) richtig gekennzeichnet. - ceyid /fulig-shth ist wohl in geyid 
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zu verbessern. - Nach diesem Satz weicht der mongolische Text von 
den anderen Beispielen ab: ufa'a Si'uru barifu'ayi fsati fam& bu 'ögfu- 
gei. Die Form bmifu'ayi ist nicht möglich, es wäre bari'ayi zq lesen = 
'sie sollen (man soll) keinen fsati-famba geben, auf den man Post- 
pferde und Rationen liefern muß'. Liest man nach dem chinesischen 
Textj'u-ma chi-ying hiu na-ch2, fi-shui shang-shui hiu yü-CU, SO muß 
das Wort barifu'ayi in baritu&yi geändert und mit einer Negation 
versehen werden: bu barifu&yi. Demgemäß lautet die ubersetzung. 

28. Der mongolische Text zeigt drei Sätze mit den Imperativen bu abfu- 
hayi, bu Rurgefugei und bu abfuhayi. Im Chinesischen ist der zweite 
Satz juh i Ei-fih dem letzten untergeordnet. Für die mongolischen 
Wörter ya'ud Red i 'anu fehlt der chinesische Gegenwert fs'ien-wuh 
f'a-mei fi. 

29. Das Zeichen vor fs'ien-wuh siu-juh ist eine im Kanghi-Wb verzeichnete 
Variante für 8, entsprechend dem mongolischen feden. - sebfegu hat 
eine Matathesis erfahren. K sefbiku 'ausbessern'. Vgl. auch die In- 
schrift für den Tempel A n - y ü a n  m i a o  in Jehol, Z. 9 sefbiju jasabasu 
@ Franke-Laufer, Lamaistische Epigraphische Denkmäler. . . 
Tafel 53. 

30. gurcifuhayi. Vor der harten Endung müßte der Verbalstamm Aurci 
gelesen werden. Die Bedeutung nach dem chinesischen fsü-huai = 
zerstören. 

31. 'ayuhun ist der Plural des Nomen futuri. 
34. tay-du / fa-fu ist Y e n - k i n g  (Peking). 

111. 

5. zu darunas da vgl. Note zu I, Z. 6. 
8. Es sind nur die Edikte der Kaiser C i n g g i s  und H a - h a n  (Ogotai) 

genannt. 
14. L i  Tao-k ' i en  ebenso wie sein Vorgänger K a o  'Der Wahre' sind 

in der Literatur nicht zu finden. Der in Ch's Inschr. XLVI für das 
Jahr 1296 genannte Vorsteher L i  gehört in eine andere Provinz. - 
oron a / fi-f'ou Ci 'an Stelle von'. Der chinesische Ausdruck ist dem 
Kanzleistil der Mongolenzeit eigentümlich, vgl. Ch. 378 n. 3. 

I 5. NachYS, L X  hat die Provinz (fi t+ qj) Shensi nur vier Bezirke (Cu) - 
Diese Provinzen waren also zu einer Superintendantur zusammengefaßt. 

16. bariju yabu'ayi /ja-cho hing-fi was man in Besitz halten, bei sich 
führen soll. L, S. 35 hat sich über die Form -'ayi ausgelassen, die bei 
NT häufig (in finiter Stellung) vorkommt und mit -'a wechselt: km 
ifahda'a ci 244, du'ai bida 260, falu'a udusuye 145, bosu'ai udu'uye 
245. Als Bedeutung von brviju gibt L monfrer. Ich würde nach dem 
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chinesischen j a  (= ja-cKi #) eher an ein 'Festhalten' (nicht aus der 
Hand geben) denken. 

18. R'ucudeju unter Anwendung von Gewalt (= I1 28 R'ucu R'wgegu)/ 
i R'i-lih ist eigentlich 'sich auf seine Macht verlassen, auf seine Macht 
pochen'. 

19/20. Aan U fsati amu Reis aus dem fiskalischen Speicher 1 Ruan liang 
fiskalischer Reis. - cid&u&u 'einschütten' 1 fun-fang 'einlagern'. Es 
muß also, wie oben erwähnt, der Brauch gewesen sein, daß Amtsstellen 
mangels an Speicherräumen die Klostergebäude für die Lagerung 
des Steuergetreides requirierten. 

20. barifuAayi, im chinesischen Text bei I mit $f cho, I1 mit @ M, 
hier mit & yü gegeben, ein Beweis, daß die beiden ersten Zeichen, 
wie das mongolische Wort selbst an dieser Stelle die Bedeutung 'geben' 
haben: 'sie sollen keine Pferde und Rationen geben'. Man könnte 
sonst über die Bedeutung im Zweifel sein, und tatsächlich übersetzen 
Ch und L, S. 19 'jrendre' mit 'KuriereB als Subjekt. 

25. &&&yi jadih 1 ming-jaih sheng-chi eine klare Verfügung, vgl. o. 
I, 28 &M w e s .  Das Wort Aa@fiayi, das auch bei H I in der 
gleichen Bedeutung verzeichnet ist, wird bei K, 742b als &zgarbai in 
der natürlichen Bedeutung 'bnsC, cass6, intervalle' gegeben. - 
'ayima'ud 'die Volksstämme' / 'chu f'ou-hia 'die Unterworfenen'. Das 
sind die schon in der Steppe unterworfenen mongolischen Stämme 
(elseRset irgen NT z ~ I ) ,  die ersten Gefolgschaften Cinggis  H an's, 
über die er seine treuesten Kämpfer als Oberste gesetzt hatte. Bei 
NT 156 lesen wir, wie die Reste des besiegten Tatar-Volkes nach 
Stämmen antreten müssen: ayimah ayimah baiyijru. S. auch R LII. 
Bei I, 29 heißt es Roh chi-rh fou-hia. 

26. . . . daca 'ala filfaju 'etwa unter dem Vorwande, von den Volksstäm- 
men (oder Stammesfürsten geschickt zu sein)', f ui-cKeng (die Stam- 
mesfürsten) 'vorgebend'. 

27. Für sen-fhiri un erwartete man den Plural sen-fhin ud un. 
30131. Im Text steht sen-$Ai& uji, geändert in M ud i ;  man müßte dem 

chinesischen Ren-fi entsprechend M ud lu'a erwarten. 
33. Für Ruan-min Ruan dürfte man erwarten &uan cA'cng-f18 Ruan wie 

bei I, 35. 
35. mao'ui uiles / fai Rou-fang= schlechte Taten, das erste Zeichen ist 

nach dem Kanghi-Wb = 3 k i .  
36. Im Text ist wieder sen-fhiri uji. 
37. ZweifelIos soll hier der Chef Li  s e lb s t  verwarnt werden. Daß 

Eigenmächtigkeiten der Religionsgeseuschaften, ihrer Vertreter 
und Mitglieder, vorkamen, können wir aus den Akten entnehmen. 
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L übersetzt also richtig S. 19, 17-19; S. 23, 21-22; S. 26, 19-20, 
gegenüber Ch z. B. XLIIIf., LIVf. 

40. &er ber ga'mn Ijuh-Rien shuo shem-mo: wie sie auch sprechen (sich 
herausreden werden) - u.02 = ich werde es schon merken. Die 
Form findet sich bei NT 21 &racus knde uAa~e  = die Leute werden 
es dann erkennen. 

Liste der mongolischen Kaiser in China 

Cinggis Han, Tai-tsu 
Ogotai, Tai-tsung 
Guyuk, Ting-tsung 
Mungge, Hien-tsung 
Secen Han (Hubilai), Shi,-tsu 
Öljeitu Han (Temur), Ch'eng-tsung 
Külug Han (HaiCan), Wu-tsung 
Buyantu Han (Ayuri Baribada), Jen-tsung 

(Ce-de-ba-la), Ying-tsung 
(Yesun Temur), Tai-ting ti 

Gega'en Han (Ho-Ce-Cu), Ming-tsung 
Hutuhtu Han (Tub Temur), Wen-tsung 

(Rincin dpal), Ning-tsung 
(Tohan Temur), Shun-ti 

(der chines. geschichtliche Herrschername am Schluß, der mongolische 
persönliche Name in Klammer). 
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